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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow    Blankenfelde-Mahlow,17.06.2025 

 
 

B E K A N N T M A C H U N G 
 
 

über die 5. Sitzung der Gemeindevertretung 
der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 

 
am Donnerstag, den 26.06.2025 um 19:00 Uhr 

 
im Verwaltungsgebäude - Sitzungssaal, 

Zülowstraße 12, 15827 Blankenfelde-Mahlow, OT Dahlewitz 
 
 

T A G E S O R D N U N G 

 
A. Öffentlicher Teil 

 
TOP 1: Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  
TOP 2: Feststellung der Tagesordnung der Sitzung  
TOP 3: Einwendungen gegen die Niederschrift (öffentlicher Teil) der 

4. Sitzung vom 22.05.2025 
 

TOP 4: Information des Vorsitzenden  
TOP 5: Information des Bürgermeisters  
TOP 6: Bericht aus den Zweckverbänden  
TOP 7: Anfragen der Einwohner  
TOP 8: Anfragen und Mitteilungen der Mitglieder der 

Gemeindevertretung 
 

TOP 9: Benennung der Mitglieder des Seniorenbeirates GV 25/2025 
TOP 10: Benennung der Behindertenbeauftragten GV 26/2025 
TOP 11: Beschluss des Bürgerhaushalts und Übergabe an die 

Gemeindevertretung 
GV 19/2025 

TOP 12: 1. Änderungssatzung der Satzung der Gemeinde Blankenfelde-
Mahlow zum Schutz von Bäumen (Baumschutzsatzung) 

GV 5/2025 

TOP 13: Antrag auf Anordnung eines Tempo-30-Bereiches in der 
Diedersdorfer Straße im Ortsteil Mahlow 

GV 18/2025 

TOP 14: Erste Änderung der Vereinsförderrichtlinie - Kultur und Soziales GV 21/2025 
TOP 15: Ordnungsbehördliche Verordnung zur Öffnung von 

Verkaufsstellen aus Anlass eines besonderen Ereignisses im 
Jahr 2025 

GV 22/2025 

TOP 16: Antrag der Fraktion BB/BVBB-WG // Gefahren erkennen, bevor 
sie eintreten - Risikogefahrenkarte für Starkregen für die 
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 

Fraktion 
22/2021 

TOP 17: Antrag der Fraktion FreieWG // Beratung und Beschlussfassung 
zur Erschließung und Instandsetzung von Straßen in der 
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
o Einführung eines Verfahrens der erweiterten 
Straßeninstandsetzung nach dem Oranienburger Modell für 
unbefestigte und nicht erschlossene Straßen in der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 
o Überarbeitung der Prioritätenliste Straßenbau 
o Anliegerbeteiligung 

Fraktion 7/2025 
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TOP 18: Antrag der Fraktion AfD // Verzicht auf Gendersprache in 

Verwaltung und Veröffentlichungen der Gemeinde 
Fraktion 8/2025 

TOP 19: Genehmigung der Teilnahme der Verwaltungsmitarbeiter am 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung 

 

 
B. Nichtöffentlicher Teil 

 
TOP 20:  Einwendungen gegen die Niederschrift (nichtöffentlicher Teil) der 

4. Sitzung vom 22.05.2025 
 

TOP 21:  Information des Vorsitzenden  
TOP 22:  Information des Bürgermeisters  
TOP 23:  Anfragen und Mitteilungen der Mitglieder der Gemeindevertretung  

 
 
 
 
Michael Schwuchow 
Bürgermeister       Bekanntmachung 

eingestellt am: 17.06.2025 

rausgenommen am: 27.06.2025 

 

 
 
 
Die amtliche Bekanntmachung erfolgt auf der Internetseite der Gemeinde Blankenfelde-

Mahlow (www.blankenfelde-mahlow.de/bekanntmachungen). 

Ab dem Tag nach der Sitzung ist die Tagesordnung der Sitzung aus der Internetseite entfernt, 
sie kann über das Ratsinformationssystem abgerufen werden. 
 
Durch Aushang der Bekanntmachungen in den Informationskästen der Gemeinde werden die 
Einwohner und Einwohnerinnen unterrichtet. 
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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow     BSV-Nr.: GV 25/2025 
Gemeindevertretung       
         Erstellungsdatum: 06.06.2025  
         Fachamt: Hauptamt 
 
 

- öffentliche - 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
für die Gemeindevertretung  

 

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
 
 

 

TOP 
 

 

Benennung der Mitglieder des Seniorenbeirates 
 

 
Beratungsfolge 
 

Datum Gremium Ergebnis 
 

26.06.2025 Gemeindevertretung der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Beschlussfassung 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung benennt für die Dauer der aktuellen Wahlperiode folgende Personen 
zu Mitgliedern des Seniorenbeirats:  
 
Frau Anette Berndt 
Frau Elke Brunokowski 
Herr Michael Görick 
Herr Thomas Hartmann 
Herr Günter Prill 
Frau Ilona Wagner 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Kostenträger: 1111400  Kostenträgerbezeichnung: zentrale Dienste 
Kostenstelle: 0006   Kostenstellenbezeichnung: Seniorenbeirat 
Investitionsnummer:   Investitionsbezeichnung: 
 

Haushaltsjahr: 2024 2025 2026 2027 
 

Auszahlungen/Aufwendungen:  1.000 € 1.000 € 1.000 € 

Einzahlungen/Erträge:     

Abschreibung:     

Folgekosten:     

 
Begründung 
 
Die Hauptsatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow sieht in § 11 vor, dass zur Vertretung der 
Senioren und Seniorinnen der Gemeinde ein ehrenamtlicher Beirat gebildet wird (Seniorenbeirat).  
Dem Beirat sollen 7 Mitglieder angehören.  
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Die näheren Rechte sind in § 11 der Hauptsatzung geregelt.  
 
Die Ausschreibung und Suche nach Personen, die Interesse haben, im Seniorenbeirat 
mitzuwirken, ist erfolgt. 6 Personen haben sich gemeldet und Interesse an der Mitwirkung 
bekundet.  
 
Der Seniorenbeirat ist arbeitsfähig, wenn mehr als die Hälfte der in der Hauptsatzung 
vorgegebenen Anzahl der Mitglieder benannt sind. Das wäre bei 6 Mitgliedern gegeben.  
 
Die im Beschlussvorschlag benannten Personen haben sich beworben und im Ausschuss für 
Soziales und Kultur am 4. Juni 2025 vorgestellt.  
 
Der Ausschuss hat die Benennung aller 6 Bewerber und Bewerberinnen empfohlen.   
 
 
Mitzeichnungen 
 

Hauptamt    

    
Kämmerei    

    
    Kommunalservice    

    
Gemeindeplanungsamt    

   Bürgermeister 
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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow     BSV-Nr.: GV 26/2025 
Gemeindevertretung       
         Erstellungsdatum: 06.06.2025  
         Fachamt: Hauptamt 
 
 

- öffentliche - 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
für die Gemeindevertretung  

 

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
 
 

 

TOP 
 

 

Benennung der Behindertenbeauftragten 
 

 
Beratungsfolge 
 

Datum Gremium Ergebnis 
 

26.06.2025 Gemeindevertretung der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Beschlussfassung 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung benennt Frau Claudia Bechaux für die Dauer der aktuellen 
Wahlperiode zur Behindertenbeauftragten der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Kostenträger: 1111400 Kostenträgerbezeichnung: zentrale Dienste 
Kostenstelle: 0007  Kostenstellenbezeichnung: Behindertenbeauftragte*r 
Investitionsnummer:  Investitionsbezeichnung: 
 

Haushaltsjahr: 2024 2025 2026 2027 
 

Auszahlungen/Aufwendungen:  400 € 400 € 400 € 

Einzahlungen/Erträge:     

Abschreibung:     

Folgekosten:     

 
Begründung 
 
 
Die Hauptsatzung der Gemeinde sieht in § 12 vor, eine ehrenamtliche Beauftragte oder einen 
ehrenamtlichen Beauftragten zur besonderen Vertretung von Menschen mit Behinderungen zu 
benennen.  
 
Die Rechte und Aufgaben der oder des Beauftragten sind in § 12 der Hauptsatzung geregelt.  
 
Eine Ausschreibung ist erfolgt.  
 
Frau Bechaux hat sich beworben und im Ausschuss für Soziales und Kultur am 4. Juni 2025 
vorgestellt.  
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Der Ausschuss hat die Benennung von Frau Bechaux zur Behindertenbeauftragten empfohlen.  
 
 
 
Mitzeichnungen 
 

Hauptamt    

    
Kämmerei    

    
    Kommunalservice    

    
Gemeindeplanungsamt    

   Bürgermeister 

 
Anlagen 
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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow     BSV-Nr.: GV 19/2025 
Gemeindevertretung       
         Erstellungsdatum: 11.06.2025  
         Fachamt: Hauptamt 
 
 

- öffentliche - 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
für die Gemeindevertretung  

 

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
 
 

 

TOP 
 

 

Beschluss des Bürgerhaushalts und Übergabe an die Gemeindevertretung 
 

 
Beratungsfolge 
 

Datum Gremium Ergebnis 
 

26.06.2025 Gemeindevertretung der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Beschlussfassung 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung nimmt den Bürgerhaushalt 2026 entgegen und beauftragt den 
Bürgermeister mit der Umsetzung der Vorschläge mit den höchsten Stimmen und im Umfang 
des Budgets des Bürgerhaushaltes 2026 i.H.v. 150.000 Euro. 
Dabei sollen nach Möglichkeit die drei Vorschläge mit den höchsten Stimmzahlen 
berücksichtigt werden. 
Mit den zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln ist sparsam umzugehen. Eine 
entsprechende Widmung der Mittel erfolgt im Rahmen der Haushaltsdurchführung. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Kostenträger:  1110000 Kostenträgerbezeichnung:  Politische Gremien und Organe 
Kostenstelle:  0001  Kostenstellenbezeichnung: Gemeindevertretung 
Investitionsnummer:   Investitionsbezeichnung: 
 

Haushaltsjahr: 2024 2025 2026 2027 
 

Auszahlungen/Aufwendungen:   150.000 €  

Einzahlungen/Erträge:     

Abschreibung:     

Folgekosten:     

 
Begründung 
 
 
Mit Beschluss vom 27.02.2025 hat die Gemeindevertretung für den Bürgerhaushalt 2026 ein 
überarbeitetes Konzept festgelegt. 
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Dieses wurde bei der Erarbeitung des Bürgerhaushaltes 2026 zur Anwendung gebracht. 
Die in der Bürgerhaushaltskonferenz erstellten Vorschläge für den Bürgerhaushalt wurden im Mai 
2025 zur Abstimmung gebracht. 
Die Abstimmung ergab die in der Anlage dargestellten Ergebnisse. 
Die näheren Erläuterungen zur Durchführung des Verfahrens und zu dem Ergebnis der 
Abstimmung sind in der Anlage dargestellt. 
 
 
Mitzeichnungen 
 

Hauptamt    

    
Kämmerei    

    
    Kommunalservice    

    
Gemeindeplanungsamt    

   Bürgermeister 

 
Anlagen 
 
Übergabe GV - Dokumentation Ablauf BHH 2026 
Anlage 1 Übersicht aller Vorschläge mit Anmerkungen - BHH 26 
Anlage 2 Ergebnis Abstimmung BHH 26 
Anlage 3 BHH Vorschlag 1 
Anlage 3 BHH Vorschlag 2 
Anlage 3 BHH Vorschlag 3 
Anlage 3 BHH Vorschlag 4 
Anlage 3 BHH Vorschlag 5 
Anlage 3 BHH Vorschlag 6 
Anlage 3 BHH Vorschlag 7 
Anlage 3 BHH Vorschlag 8 
Anlage 3 BHH Vorschlag 9 

 
 
 



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow                    
Bürgerhaushalt 2026 – Übergabe an die Gemeindevertretung 
 
 

Am 27.02.2025 beschloss die Gemeindevertretung den Bürgerhaushalt 2026 nach dem folgenden Konzept 
durchzuführen: 

 

Damit fiel der „Startschuss“ für einen weiteren Durchlauf des Projektes Bürgerhaushalt der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow.  

Ideensammlung: 

Am 28.02.2025 begann die Öffentlichkeitsarbeit zum Projekt. Mit Plakaten sowie Postkarten wurde im 
Gemeindegebiet aufgerufen, bis zum 31. März, Ideen einzubringen. Auch über die Internetseite wurde 
entsprechend informiert und über das neue Konzept berichtet. 

Ein Vorschlagsformular stand für die Vorschlagssammlung zur Verfügung. Möglichkeiten der 
Vorschlagseinreichung waren: 

- per Post an die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
- persönliche Abgabe im Bürgerservice oder Gemeindebibliothek 
- per E-Mail: buergerhaushalt@blankenfelde-mahlow.de 
- Nutzung des digitalen Vorschlagsformulars auf der Internetseite der Gemeinde 

93 Ideen sind im Rahmen des Bürgerhaushaltes in der Gemeinde eingegangen.  

Alle Ideen wurden vorsortiert und auf folgende Kriterien geprüft. Die Idee: 

• muss im Zuständigkeitsbereich der Gemeinde liegen. 
• darf nicht rechtswidrig sein. 
• darf nicht bereits in Arbeit sein. 
• darf das Budget von 150.000 Euro nicht überschreiten. 

 

mailto:buergerhaushalt@blankenfelde-mahlow.de


Gemeinde Blankenfelde-Mahlow                    
Bürgerhaushalt 2026 – Übergabe an die Gemeindevertretung 
 
 

Bürgerhaushaltskonferenz: 

Am 5. April fand die Bürgerhaushaltskonferenz statt. Rund 30 Teilnehmende, darunter Einreichende von 
Vorschlägen, Mitglieder des Ortsbeirates, der Gemeindevertretung und der Verwaltung diskutierten über die 
eingereichten Ideen.  

Unter den Vorschlägen befanden sich Ideen zur Verbesserung der Radinfrastruktur, zur Rekonstruktion eines 
Gedenksteins, zur Schaffung neuer Aufenthaltsmöglichkeiten, zur Installation von Sportgeräten sowie zum 
Aufstellen eines Schachtisches – um nur einige Beispiele zu nennen. 

Die Teilnehmenden der Konferenz trafen eine Vorauswahl für die kommende Abstimmung, wobei noch einmal die 
Prüfkriterien relevant waren und besonders auf die Finanzierbarkeit, die Zuständigkeit der Kommune und eine 
klare Formulierung der Vorschläge Wert gelegt wurde. 

Als Ergebnis sind 9 Vorschläge für die Abstimmung herausgearbeitet worden. Alle 93 Vorschläge mit 
entsprechenden Anmerkungen befinden sich in nachstehender Übersicht (Anlage 1), die auf der Internetseite der 
Gemeinde eingestellt ist. 

Abstimmungsphase: 

In der Abstimmungsphase vom 1. bis 31.05.2025 konnten die Bürgerinnen und Bürger über die 9 Vorschläge 
abstimmen. Entsprechende Abstimmungsformulare lagen im Bürgerservice und der Gemeindebibliothek aus, 
wurden im Gemeindejournal zum Heraustrennen sowie auf der Internetseite der Gemeinde abgebildet. 
Ausführliche Erläuterungen zu den 9 Ideen konnten im Internet oder auch im Gemeindejournal – Ausgabe Mai – 
nachgelesen werden. Ebenfalls hingen die Vorschlagsinhalte in der Bibliothek und im Bürgerservice aus. 

Die Abstimmung diente der Priorisierung der Vorschläge. Auf den Abstimmungsformular konnten die Teilnehmer 
bis zu 3 Ideen unterstützen. Bedingung war, dass die abstimmende Person aus der Gemeinde kommen musste. 
Dafür wurden persönliche Angaben, wie Name und Anschrift aufgenommen und stichprobenartig kontrolliert. 

Auf verschiedenen Wegen konnten die Abstimmungsformulare eingereicht werden: 

- per Post an die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
- persönliche Abgabe im Bürgerservice oder Gemeindebibliothek 
- per E-Mail: buergerhaushalt@blankenfelde-mahlow.de. 
- Nutzung des digitalen Abstimmungsformulars auf der Internetseite der Gemeinde 

Auswertung: 

Die öffentliche Auszählung fand am 5. Juni 2025 statt. Insgesamt 950 Abstimmungszettel sind bei der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow analog und digital eingegangen. 20 Abstimmungszettel wurden für ungültig erklärt, weil 
auf diesen die persönlichen Angaben fehlten, zu viele Vorschläge oder auch gar kein Vorschlag unterstützt wurde 
oder die Person doppelt abgestimmt hatte. 

Die Übersicht aller Abstimmungsergebnisse sind in der Anlage 2 abgebildet.  



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow                    
Bürgerhaushalt 2026 – Übergabe an die Gemeindevertretung 
 
 

Übergabe Gemeindevertretung: 

Diese Abstimmungsergebnisse (Anlage 2) mit den detaillierten Inhalten der 9 Ideen (Anlage 3) sowie die Übersicht 
zu allen 93 Vorschlägen mit entsprechenden Anmerkungen (Anlage 1) werden nun der Gemeindevertretung in 
ihrer Sitzung am 26. Juni 2025 übergeben.  

Die Gemeindevertretung entscheidet, welche Vorschläge in den Haushalt 2026 aufgenommen werden. 

 



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
Bürgerhaushalt 2026 
eingegangene Ideen - Vorschläge  
 

93 Ideen sind im Rahmen des Bürgerhaushaltes in der Gemeinde eingegangen. Bei der 
öffentlichen Bürgerhaushaltskonferenz Ende April mit Teilnehmenden aus Verwaltung, 
Mitgliedern von Ortsbeiräten und Gemeindevertretung sowie auch Einreichenden von Vorschlägen 
wurden die Ideen besprochen, gleiche Vorschläge zusammengefasst und nach verschiedenen 
Faktoren bewertet. Als Ergebnis sind 9 Vorschläge für die Abstimmung herausgearbeitet wurden.  
 
Alle Vorschläge mit entsprechenden Anmerkungen und Begründungen finden Sie in 
nachstehender Übersicht: 
 

Nr. Vorschlag Anmerkungen  

01 Mitfahrbänke 
Gewünscht wird das Aufstellen von je 
einer Mitfahrbank in jeden Ortsteil, um 
bei Bedarf Mitfahrgelegenheiten von 
vorbeifahrenden Autofahrern zu erhalten  

Wird zur Abstimmung gestellt 
 

02 Sportgeräteinsel in Dahlewitz 
Gewünscht wird eine Outdoor-
Sportgeräteinsel mit ca. 5 Geräten und 
einem kleinen Parkour  

 
Wird zur Abstimmung gestellt 
 

03 Stellplatzmarkierungen Dorfstraße 
Jühnsdorf 
Erstellen von Stellplatzmarkierungen 
nach dem Vorbild des Zossener Damms 
in Blankenfelde.  

 

Gemeinde nicht zuständig:  
Bedarf einer Anordnung des Landkreises, 
ausschlaggebend ist die 
Verkehrsbedeutung der Straße, ist Sache 
der laufenden Verwaltung und kann gern 
über den Ortsbeirat eingebracht werden 

04 Rad- und Fußgängerbrücke über die 
Trebbiner Straße 
Ein Erweiterungsbau des Bauwerks 
"Bahnunterführung Trebbiner Straße" um 
eine Rad- bzw. Fußgänger Brücke 
westlich der Bahngleise der S-Bahn.  

Das Projekt würde das Budget des 
Bürgerhaushalts übersteigen.  

05 „Grüne Oasen“ – Schatten- und 
Blühinseln für ein klimaangepasstes 
Ortsbild 

Mit erfasst bei: 
Wird zur Abstimmung gestellt 
 



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
Bürgerhaushalt 2026 
eingegangene Ideen - Vorschläge  
 

Nr. Vorschlag Anmerkungen  

Neben der klassischen Baumpflanzung 
sollen gezielt „Grüne Oasen“ im 
Gemeindegebiet geschaffen werden - z. 
B. Spielplätzen, Bushaltestellen oder auf 
Schulhöfen.  

06 Verkehrsberuhigter Bereich am 
Zossener Damm /Kreisverkehr 
Viele Schüler queren die Straße und auch 
die Zufahrt/Abfahrt vom Parkplatz der 
Apotheke, Eisdiele, Friseur oder der 
Kinderarztpraxis bürgen immer Risiken. 
Vielleicht kann in Abstimmung mit dem 
Land eine andere Lösung gefunden 
werden z.B. Poller oder 30iger Zone. 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahme: bedarf 
der rechtlichen Prüfung und der 
Anordnung des Landkreises, kann über 
den Ortsbeirat zur Prüfung eingebracht 
werden. 

07 Panoramaliege Mahlower Höhe  
Eine fest installierte drehbare Liege für 
z.B. zwei Personen aus Holz wie z.B. 
Waldsofa drehbar "Peconi 360" bei 
Peconi-Design. für einen Rundumblick 
auf der Mahlower Höhe. 

Wird zur Abstimmung gestellt 
 

08 mehr Bäume nachpflanzen  
Bitte im gleichen Zug wie Fällungen auch 
wieder Bäume und Sträucher 
nachpflanzen. Sonst geht der grüne 
Charakter von Groß-Grün verloren und 
unsere schönen Alleen sind bald 
Geschichte. 

Für die Nachpflanzung von 
Straßenbäumen stehen nur sehr wenige 
Flächen zur Verfügung. Da Medien 
(Wasser, Abwasser, Strom …) in den 
Straßen verlegt sind und Baumwurzeln 
zudem die Gehwege anheben und 
Gefahrenstellen schaffen, ist eine 
Anpflanzung schwierig. Insoweit wird die 
Gemeinde ggf. mit privaten 
Grundstückseigentümern sprechen, um 
Flächen für Baumanpflanzungen zu 
gewinnen. Möglich wäre eine Förderung 
von privaten Baumpflanzungen.  



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
Bürgerhaushalt 2026 
eingegangene Ideen - Vorschläge  
 

Nr. Vorschlag Anmerkungen  

09 Dahlewitz Bahnhofstraße Radweg 
Neubau bzw. wenigstes kurzfristig die 
Wiederherstellung der Sicherheit der 
Nutzung 
 
 

Das Projekt würde das Budget des 
Bürgerhaushalts übersteigen. Eine 
Sicherung und Reparatur erfolgt 
regelmäßig. Die Notwendigkeit des 
Ausbaus ist der Gemeinde bekannt. Erste 
Ansätze dazu sind im Austausch mit dem 
Landesbetrieb Straßenwesen jedoch 
leider nicht erfolgreich gewesen, da es 
Uneinigkeiten in Hinblick auf die 
Zuständigkeiten gab.  

10 Dahlewitz Bahnhofsumfeld 
Konzept zur Nutzung des Gebietes rund 
um die ehemalige „Giftbude“ …das Gebiet 
dort ist derzeit ein Schandfleck für unsere 
Gemeinde…z.B. Unterstützung der 
Ansiedlung neuer Gewerbe…Grünfläche 
mit Bänken …etc. 

Eine Neugestaltung des gesamten Areals 
der neu entstandenen Sackgasse muss 
perspektivisch in Angriff genommen 
werden. Derzeit befinden sich dort noch 
einzelne Verkaufsgeschäfte. Ein Konzept 
muss erarbeitet werden. Das wird 
längere Zeit beanspruchen und 
übersteigt das Projekt Bürgerhaushalt.        

11 Dahlewitz/Blankenfelde Naturlehrpfad 
Wiederherstellung des Naturlehrpfades 
und Unterstützung der 
Werbemaßnahmen zur Nutzung 
 

Wird zur Abstimmung gestellt 
 

12 Naturerlebnispfad 
Ein kleiner Lehrpfad mit Infotafeln über 
heimische Tiere und Pflanzen. • Ergänzt 
durch Fühlkästen, Barfußpfade oder 
kleine Entdeckungsstationen. 
 

Wird zur Abstimmung gestellt 
 

13 Durchführung kostenfreier Erste-Hilfe-
Kurse für Bürgerinnen und Bürger 
(möglicherweise auch Kinder - und 
Jugendliche) aus Blankenfelde-Mahlow 

Wird zur Abstimmung gestellt 
 



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
Bürgerhaushalt 2026 
eingegangene Ideen - Vorschläge  
 

Nr. Vorschlag Anmerkungen  

14 Gestaltung der Bahnunterführung 
Die neue Bahnunterführung Trebbiner 
Straße – Berliner Damm sollte bitte 
ähnlich der Gestaltung in der Berliner 
Straße gestaltet werden. 

Das Projekt würde das Budget des 
Bürgerhaushalts übersteigen.  
Allerdings ist vorgesehen die Gestaltung 
im Rahmen der laufenden Verwaltung 
nach Übergabe durch die Bahn zu 
realisieren.  

15 Unterhaltungsbänke 
An schönen ruhigen Plätzen in der 
Gemeinde könnten wir Bänke aufstellen, 
die zum Unterhalten einladen. Sie sollten 
dazu markiert sein. 

Wird zur Abstimmung gestellt 
 

16 Naturierung der Hegelstraße 
Anpflanzung dichter Hecken/Gehölze und 
Bäume rund um den Feldweg parallel zur 
Schulstraße. 

Grundstücke sind nicht im Eigentum der 
Gemeinde.  

17 Kauf und Erhalt des Eichenwäldchen am 
Drosselweg/Glasower Damm 
Nistkästen, Igel-Häuser, 
gern in Zusammenarbeit mit dem NABU 

Das Projekt übersteigt das Budget des 
Bürgerhaushalts.  

18 Blühwiesen schaffen 
 

Mit erfasst bei 
Wird zur Abstimmung gestellt 

19 Bäume, Hecken pflanzen, 
Groß Grün erlebbar machen 

Wird zur Abstimmung gestellt 
 

20 ÖPNV - Anbindung nach Potsdam 
Ich wünsche mir eine bessere Anbindung 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach 
Potsdam. Lässt sich da nicht eine 
Busverbindung einrichten?  

Dafür ist die Gemeinde nicht zuständig. 
ÖPNV verantwortet der Landkreis. 

21 Action Filiale 
Nach dem verheerenden Brand, 
Wiederaufbau einer Action Filiale in der 
Carl-von-Ossietzky-Str. 

Die Gemeinde ist nicht Eigentümerin des 
Geländes und auch nicht zuständig, 
Gebäude für den Einzelhandel zur 
Verfügung zu stellen. 

22 Stärkung der öffentlichen Plätze und 
Parks in Mahlow 

Mit erfasst bei 
Wird zur Abstimmung gestellt 
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 Grünflächen erweitern und pflegen 
 Innovative Bepflanzungskonzepte 

(standortangepasster, 
widerstandsfähiger Pflanzenarten, 
Förderung urbaner 
Gemeinschaftsgärten) 

 

23 Nachpflanzen von Straßenbäumen in 
Mahlow 
Klimarelevante Baumpflanzung mit 
nachhaltigem Pflegekonzept 
 

Nachpflanzungen erfolgen in dem Maße, 
in dem es der bauliche Zustand der 
Straße ermöglicht. Häufig verhindern 
Medien oder die bauliche 
Straßensituation eine Anpflanzung.   

24 Anlage von Wildblumenwiesen in 
Mahlow 
 Förderung der Artenvielfalt 
 Verbesserung des zusätzlichen 

Stadtklimas positive Beeinflussung 
des Mikroklimas und der Luftqualität 
vor Ort 

 Erholungs- und Bildungsräume: 
Wildblumenwiesen als Lernorte zur 
Umweltbildung  

Mit erfasst bei 
Wird zur Abstimmung gestellt 
 

25 Installationen von Outdoor-
Fitnessgeräten 
Die Einrichtung von Fitnessstationen im 
öffentlichen Raum fördert die Gesundheit 
und bietet kostenfreie 
Sportmöglichkeiten im Freien, z.B. in der 
Arcorstraße an der bereits bestehenden 
Feuerstelle. 

Wird zur Abstimmung gestellt 
 

26 Freibad 
Für alle Altersgruppen. Es hält die Bürger 
fit. Treffpunkt für alle und steigert die 
Attraktivität der Gemeinde. 

Idee besteht schon, wird im Rahmen der 
Umsetzung des Konzeptes zur 
Nachnutzung des ehem. 
Kasernengeländes angedacht (derzeit 
stehen die vorgesehenen Flächen noch 
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nicht im Eigentum der Kommune). Ein 
Freibad ist in Mahlow vorhanden 
(Mahlower See). 

27 Kinderrat im Rathaus 
 
 
 

Kinder- und Jugendbeteiligung ist in der 
Hauptsatzung der Gemeinde geregelt. 
Daher ist der Vorschlag nicht über den 
Bürgerhaushalt möglich. Möglich ist sich 
an den bestehenden 
Beteiligungsformaten einzubringen und 
für weitere Formate Kontakt mit den 
jeweiligen Akteuren (z.B. 
Jungendeinrichtungen) aufzunehmen. 

28 Zebrastreifen – Dahlewitzer Dorfstraße 
& Ernst-Thälmann-Straße 
Für einen sicheren Schulweg, weniger 
Verkehr durch Elterntaxis 

Der Vorgang ist bereits seit einiger Zeit in 
Bearbeitung. Nach derzeitiger 
Abstimmung mit dem Ortsbeirat sind bei 
positivem Votum die verkehrlichen 
Voraussetzungen zu überprüfen, die die 
Einrichtung von Zebrastreifen nur in 
einem klar definierten Mengenbereich 
von KFZ- und Fußgehenden-Verkehr 
erlauben. Nach verwaltungsinterner 
Freigabe wird dann der Antrag an das 
Straßenverkehrsamt des Landkreises 
gestellt, das in letzter Instanz 
entscheidet. Wenn die dafür sind, muss 
das Land als Baulastträger die baulichen 
Voraussetzungen vorbereiten und 
schaffen. 

29 Mehr Busse 
Es sollen mehr Busse fahren. 
 

Dafür ist die Gemeinde nicht zuständig. 
(siehe auch Nr. 20) 
ÖPNV verantwortet der Landkreis. 

30 Bessere Fahrradwege 
 
 

Nicht hinreichend bestimmt und in der 
Planung und Umsetzung auch über dem 
Budget des Bürgerhaushalts.  
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(siehe auch Nr. 30) 
31 Radweg Dahlewitz 

Ausbau des Radwegs beidseitig der 
Bahnhofstraße und auch im letzten 
Teilabschnitt bis zum Kreisel bei Rewe 

Würde in der Planung und Umsetzung 
über dem Budget des Bürgerhaushalts 
liegen.  
(siehe auch Nr. 30) 

32 Spielplatz 
Erweiterung in der Märkischen 
Promenade, mehr Spielmöglichkeiten, 
Erneuerung vorhandener Geräte 

Es sind bereits zahlreiche Sportgeräte 
vorhanden. Weitere Geräte sollen nicht 
aufgebaut werden, da dann der 
Charakter einer Grünanlage verloren 
geht. Die vorhandenen Geräte sind zwar 
schon etwas in die Jahre gekommen, 
werden aber regelmäßig geprüft und 
gewartet.  

33 Radwege im gesamten Ort 
z.B. Hauptstraße Dahlewitz, Dahlewitz-
Glasow 
 
 

Würde in der Planung und Umsetzung 
über dem Budget des Bürgerhaushalts. 
(siehe auch Nr. 30) liegen.  
Radweg Dahlewitz – Glasow ist bereits in 
Planung und wird umgesetzt.  

34 Wiederherstellung des Naturlehrpfades 
Dahlewitzer Seite 
Neue Markierungen, Reparatur von 
Bänken, Tischen, grünes 
Klassenzimmer,… 

Wird zur Abstimmung gestellt 

35 Beleuchtung am Geh- und Radweg B96 
Roter Dudel/ Stadtgrenze bis 
Ibsenstraße 
 

Die B 96 ist eine Bundesstraße, daher ist 
die Gemeinde nicht zuständig. Hinzu 
kommt, dass mit Ende der Bebauung 
auch die Gemarkung der Gemeinde 
endet. 

36 Zebrastreifen an allen Kreisverkehren 
 
 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahme bedarf 
der rechtlichen Prüfung und der 
Anordnung des Landkreises. 

37 Zebrastreifen an Kreisverkehren und 
Mittelinseln 
Mit Beispielen wo… 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahme bedarf 
der rechtlichen Prüfung und der 
Anordnung des Landkreises. 
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38 Vorschläge zur Verbesserung der 
Sicherheit an der Kreuzung der Straßen 
T und Z 
Die Installation von Schildern zur 
Beachtung des Vorrechts für Fußgänger 
und die Markierung von 
Fußgängerüberwegen würde erheblich 
zur Erhöhung der Sicherheit an dieser 
Kreuzung beitragen… 

Verkehrsinfrastrukturmaßnahme bedarf 
der rechtlichen Prüfung und der 
Anordnung des Landkreises. 

39 Anbringung einer Hundetoilette am 
Berliner Damm (eventuell bei 
Rossmann) 

Aufbau von Hundetoiletten und 
Mülleimern ist Angelegenheit der 
laufenden Verwaltung. Auf dem 
Geoportal der Gemeinde können die 
Standorte der Hundetoiletten 
eingesehen werden.  

40 Der Rad- und Gehwegtunnel unter der 
S-Bahn könnte künstlerisch mit 
Mahlower Motiven gestaltet werden 

Ist bereits in Planung 

41 gelbe Säcke sollten bitte immer vor dem 
Haus der Volkssolidarität bereit liegen 

Das ist kein Vorschlag für den 
Bürgerhaushalt. Der Hinweis wird an den 
Betreiber des Gebäudes, die 
Volkssolidarität weitergegeben. 

42 der Altkleidercontainer bei Lidl und 
Rewe sollte öfter geleert werden 

Keine Zuständigkeit der Gemeinde. 
Insbesondere die Container auf privaten 
Grundstücken, wie z.B. bei Supermärkten 
werden nicht in Abstimmung mit der 
Gemeinde aufgestellt. Hinweis kann an 
die jeweiligen Betreiber bzw. Vermieter 
weitergegeben werden.  

43 auf dem Parkplatz bei Rewe sollten die 
Bäume besser gepflegt werden, einige 
davon sind bereits tot 

Keine Zuständigkeit der Gemeinde. Die 
Flächen sind im privaten Eigentum.  
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44 der Bewegungsmelder vor dem 
Vereinshaus Mahlow sollte besser 
eingestellt werden damit man nicht 
meterweise im Dunkeln laufen muss 

Die Situation vor Ort wird geprüft, ist 
aber kein Vorschlag im Rahmen des 
Bürgerhaushalts 

45 Ausbau einer Schießsportanlage für 
Jäger & Sportschützen 
… 

Maßnahme liegt über dem Budget des 
Bürgerhaushalt.  
Da die Nutzergruppe sehr klein und die 
Kosten für das Projekt im Verhältnis dazu 
sehr hoch sind, soll der Vorschlag nicht 
weiterverfolgt werden.  

46 Straßenbeleuchtung bei div. dunklen 
Gehwegen und der B96a alt installieren 
… 

Straßenbereich liegt nicht mehr in der 
Gemarkung der Gemeinde. Projekt wäre 
außerdem keine Maßnahme des 
Bürgerhaushalts.  

47 Fanny-Hensel-Weg braucht 
Hundebeutelspender und große 
Mülleimer 
… 

Ist eine Aufgabe der laufenden 
Verwaltung. Standorte der 
Hundetoiletten kann im Geoportal der 
Gemeinde eingesehen werden.  

48 Bürgersteig für Fußgänger und 
Fahrradfahrer im Bereich Am Lückefeld 
… 

Die Maßnahme ist bereits in Umsetzung. 

49 Straßenbeleuchtung im Bereich 
Wielandstraße 
… 

Projekt ist keine Maßnahme des 
Bürgerhaushalts. Eine Beratung zum 
Vorschlag wird in den Bauausschuss der 
Gemeinde verwiesen.  

50 Mietzuschuss für Personal in kritischer 
Infrastruktur 
… 

Die Bezuschussung ist keine 
Angelegenheit der Gemeinde. Zudem 
würden Förderungen an die 
Beschäftigung in der Gemeinde 
anknüpfen. Nicht alle Tätigkeiten in der 
kritischen Infrastruktur sind bei der 
Gemeinde angesiedelt.   

51 Mehr Sauberkeit im Gemeindegebiet Aufbau von Mülleimern ist Angelegenheit 
der laufenden Verwaltung.  
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mehr Abfallbehälter an den Gehwegen im 
Gemeindegebiet aufstellen 

52 Naturschwimmbad im Bereich des 
Natursportparks / Glasower Graben 
 

Die Idee besteht schon und wird im 
Rahmen der Umsetzung des Konzeptes 
zur Nachnutzung des ehem. 
Kasernengeländes angedacht (derzeit 
stehen die vorgesehenen Flächen noch 
nicht im Eigentum der Kommune). 

53 Liekes Pfuhl Dahlewitz 
Reinigung und Säuberung um und im 
Liekes Pfuhl in Dahlewitz. Es handelt sich 
um einen kleinen See der gerne von 
Spaziergängern und Hundefreunden 
genutzt wird. 

Ist nicht Eigentum der Gemeinde, daher 
nicht zuständig. Bislang hatte der BUND 
die Pflege übernehmen wollen.  

54 Radweg Mahlow Bahnhofstraße/ 
Albrechtstraße 
Sinnvollen Ausbau des Radweges im 
sicheren Zusammenspiel zwischen 
Fußgängern, Radfahrern und 
Autofahrern…. 

Das Projekt würde das Budget des 
Bürgerhaushalts übersteigen. Wird aber 
auch demnächst im Rahmen der 
Bahnhofsumfeldgestaltung betrachtet. 

55 Schulweg- und Verkehrssicherheit 
Tunnelweg 
Asphaltierung und Einrichtung einer 
Spielstraße auf der Erich-Klausener-
Straße zwischen Wilhelm-Raabe-Straße 
und Bachstraße zur Verbesserung der 
Schulweg- und Verkehrssicherheit… 

Die Maßnahme übersteigt das Budget 
des Bürgerhaushalts. Die vorgeschlagene 
Umgestaltung des Straßenabschnittes 
müsste in einem langwierigen Projekt 
geplant und umgesetzt werden. Projekt 
als solches übersteigt daher auch die 
Möglichkeiten des Bürgerhaushaltes.  

56 Ein Dorf zum bleiben - zentrales Haus 
für Gesundheit, Familie und Bildung in 
Blankenfelde für Jung und Alt!  

Ist bereits vorhanden (FiZ - Haus der 
Familie) und wird im Rahmen der 
Bahnhofsumfeldgestaltung betrachtet. 

57 Ein Dorf zum bleiben - Ein Schwimmbad 
für Blankenfelde.  

Das Projekt würde das Budget des 
Bürgerhaushalts übersteigen. 
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58 Ein Dorf zum bleiben - Einen belebten 
Dorfkern schaffen mit 
Einkaufsmöglichkeiten und Café.  

Sehr unkonkret. In Mahlow besteht 
bereits ein belebter Ortskern. In 
Blankenfelde wird die Gestaltung des 
Zentrums im Rahmen der 
Bahnhofsumfeldgestaltung und in 
Hinblick auf Blankenfelde Dorf bei der 
Erarbeitung eines Bebauungsplanes am 
Dorfanger Blankenfelde bereits 
betrachtet. 

59 Ein Dorf zum bleiben - Mehr befestigte 
Rad und Gehwege schaffen.  

Sehr unkonkret.   
Das Projekt würde das Budget des 
Bürgerhaushalts übersteigen. 

60 Ein Dorf zum bleiben - Kinderspielplätze 
modernisieren (Wildrosenspielplatz)  

Spielplätze der Gemeinde werden im 
Rahmen der laufenden Verwaltung 
regelmäßig überprüft, saniert und 
modernisiert, hier konkret vor ca. 4 – 5 
Jahren.   

61 Ein Dorf zum bleiben - Bushaltestelle 
nicht vor oder nach Ampeln bauen und 
bitte mit Wartebank und Überdachung! 

Hinweis wird für die Arbeit der laufenden 
Verwaltung aufgenommen. 
Das ist kein Vorschlag für den 
Bürgerhaushalt. 

62 Car-Sharing Angebot für ein Elektroauto 
Analog zum Elektro-Lastenrad Leila soll 
in Zusammenarbeit mit einem Car-
Sharing Anbieter ein Elektroauto im 
Gemeindegebiet zum kurzfristigen 
Mieten angeboten werden. .. 

Privatrechtliche Angelegenheit. Projekt 
sprengt hinsichtlich der Unterhaltung das 
Budget des Bürgerhaushalts. 

63 Bäume pflanzen am S-Bahnhof Mahlow, 
Heimstättenstraße 
… 

Die Gestaltung des Bahnhofsumfelds in 
Mahlow wird aktuell entsprechend der 
Planung umgesetzt.  

64 Angelegte Fläche zum Befahren mit 
Skateboards, Inlinern, Skaterollern etc. 
Soll beinhalten: Rampen, verschiedene 
Schrägen, Parcour... 

Ist in Mahlow im Bereich des 
Jugendhauses „Butze“ bereits geplant. 
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65 Restaurierung des Denkmals für die 
Gefallenen des ersten Weltkriegs in 
Jühnsdorf - "Das Denkmal im Wald"…. 

Wird zur Abstimmung gestellt. 

66 Ausbau der Spielplätze 
… 

Sehr unkonkret. Spielplätze der 
Gemeinde werden im Rahmen der 
laufenden Verwaltung regelmäßig 
überprüft, saniert und modernisiert.  

67 Outdoor-Gym 
… 

Wird zur Abstimmung gestellt 
 

68 Öffentliche Sportplätze 
Nicht nur Fußball sollte (insbesondere für 
unsere Kinder!) frei zugänglich sein. -
Tennisplatz -Basketballkorb -Padelball -
Skater Rampen 

Öffentliche Sportflächen sind in 
verschiedenen Gebieten der Gemeinde 
bereits frei zugänglich.   

69 Sozialpädagogische Betreuung 
Jedes Kind sollte die Möglichkeit haben 
(regelmäßig mit einer Vertrauensperson; 
vielleicht 1x im Quartal) zu sprechen… 

An allen Schulen der Gemeinde stehen 
sozialpädagogische Fachkräfte 
(Schulsozialarbeiter) als Ansprechpartner 
zur Verfügung. 

70 öffentliche Sportstätte  
Beispielweise: - Boulderhalle - 
Badminton-/Squash-Courts - 
Schwimmbad bzw. reines Kursbad (siehe 
Mittenwalde)…. 

Die jeweiligen Projekte würden das 
Budget des Bürgerhaushalts übersteigen. 

71 Prüfe alles und behalte das Gute 
…für Verwaltungsmitarbeiter….vielleicht 
ein paar Sozialstunden oder Workshops 
zB aus dem kaufmännischen Bereich - 
wie man mit Kunden umgeht oder 
gewaltfreie Kommunikation - als 
Pflichtveranstaltung angeboten werden.  

Hinweis wird aufgenommen. 
Verwaltungsleitung ist jedoch eine 
Angelegenheit des Bürgermeisters und 
laufende Verwaltung. Daher kein 
Vorschlag für den Bürgerhaushalt.  

72 Busnetz verbessern 
… 

Dafür ist die Gemeinde nicht zuständig. 
(siehe auch Nr. 29) 
ÖPNV verantwortet der Landkreis. 
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73 Wohnungen – Mietpreise günstig halten 
Haben Sie als Gemeinde Einfluss auf den 
Mietpreis- und qm-Preis-Anstieg? 
… 

Projekt übersteigt das Budget des 
Bürgerhaushalts.  

74 Verbesserung der Auen 
Z.B. Mainaue wird mit Sträuchern und 
Stauden bepflanzt, die dann in 
Zusammenarbeit mit der Astrid-
Lindgren-Schule als Schulprojekt 
Beschilderungen mit Namen der Pflanzen 
erhalten… 

Die Mainaue wurde gerade gestaltet, 
daher ist hier eine weitere Gestaltung im 
Moment nicht vorgesehen. Ein Eingriff in 
die pädagogische Arbeit der Schulen ist 
durch dem Bürgerhaushalt nicht 
vorgesehen.  

75 Mülleimer entlang der Bahnhofstraße 
… 

Aufbau von Mülleimern ist Angelegenheit 
der laufenden Verwaltung. 

76 Radweg  
zwischen Glasow und Dahlewitz alte B96. 
Immer wieder gefährliche Situationen zw. 
Radfahrer und PKW. 

Radweg Dahlewitz – Glasow ist bereits in 
Planung und wird umgesetzt. 

77 Verkehrsinsel Jühnsdorfer 
Weg/Rembrandtstr. 
… 

Die Gestaltung der Straße (Jühnsdorfer 
Weg) ist derzeit in Planung. Daher kein 
Projekt für den Bürgerhaushalt.  

78 Kommunales Kino 
Ein Kino, dass von der Kommune geleitet 
wird und mit den Vereinen 
zusammenarbeitet. Beispiel: Filmhaus 
Nürnberg 

Soweit es als neues Kinogebäude 
angedacht ist, übersteigt der Bau das 
Budget des Bürgerhaushaltes und ist 
auch nicht Aufgabe der Gemeinde. 
Soweit kleine Kinoabende in öffentlichen 
Einrichtungen der Gemeinde gemeint 
sein sollten, werden Kinoabende bereits 
durch Vereine der Gemeinde (KinoKultur 
und Kulturverein) durchgeführt.  

79 Schwimmbad… Das Projekt würde das Budget des 
Bürgerhaushalts übersteigen. 

80 Böötchenteich… Der Bau und die Unterhaltung eines extra 
dafür vorgesehenen Teichs übersteigt 
das Budget des Bürgerhaushaltes. 
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Insbesondere, wenn die Boote verliehen 
und dafür Personal vorgehalten werden 
soll. Eine kleine Wasserfläche wäre 
bereits in Mahlow am Marktplatz 
vorhanden. Diese könnte jetzt schon 
genutzt werden.  

81 Gemeinschaftszentrum als 
Begegnungsort mit Angeboten… 

Ist bereits vorhanden (FiZ - Haus der 
Familie) wird im Rahmen der 
Bahnhofsumfeldgestaltung betrachtet. 

82 Bücherzelle  Die Erneuerung des Bücherhäuschens in 
Blankenfelde ist geplant und wird 
umgesetzt, sobald eine Telefonzelle 
erworben werden kann.  

83 Straßenbeleuchtung dimmen Die Straßenlaternen entsprechen in ihrer 
Bauweise den Vorgaben der relevanten 
DIN Normen. Eine hinreichende 
Beleuchtung ist das Ziel der 
Straßenbeleuchtung. Daher ist nicht 
angedacht, die Beleuchtung zu dimmen. 
Eine Beratung soll jedoch im 
Fachausschuss der Gemeinde erfolgen.  

84 Outdoor Sportgeräte auch für ältere 
Menschen  

Wird zur Abstimmung gestellt 
 

85 Rufbus  Die Möglichkeit eines Rufbusses wurde 
bereits mehrfach erörtert und ist auch 
derzeit Thema in den gemeindlichen 
Gremien. 

86 Mitfahrbänke Wird zur Abstimmung gestellt 
87 Reinigung der Rabatten vor der 

Gemeindeverwaltung Blankenfelde 
Hinweis wird entgegengenommen. Die 
Reinigung der Rabatten und Grünflächen 
erfolgt im Rahmen der laufenden 
Verwaltung.  

88 Bürgerservice soll bürgerfreundlich 
arbeiten 

Hinweis wird aufgenommen. 
Verwaltungsleitung ist jedoch eine 



Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
Bürgerhaushalt 2026 
eingegangene Ideen - Vorschläge  
 

Nr. Vorschlag Anmerkungen  

Angelegenheit des Bürgermeisters und 
laufende Verwaltung. Daher kein 
Vorschlag für den Bürgerhaushalt. 

89 Schachspiel Wird zur Abstimmung gestellt. 
90 Skaterpark Ist in Mahlow im Bereich des 

Jugendhauses „Butze“ bereits geplant. 
91 Bunker öffnen Flächen auf denen die Bunker liegen sind 

nicht im Eigentum der Gemeinde, daher 
kann die Gemeinde sie nicht öffnen, 
zudem würde eine Öffnung zu gefährlich 
sein. 

92 Blankenfelder Museum Zu unkonkret, welches Museum ist 
gemeint, wenn das in der Alten Aula 
gemeint ist (?), dieses wird vom 
Kulturverein betrieben, Hinweis könnte 
ggf. weitergegeben werden und ein 
Austausch zwischen Betreiber und 
Vorschlagenden erfolgen. 

93 Wasserturm Nicht im Eigentum der Gemeinde, daher 
ist die Gemeinde nicht zuständig 
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Nr. Vorschlag Stimme 

1 Mitfahrbänke 
Aufstellen von Mitfahrbänken, um bei Bedarf Mitfahrgelegenheiten von vorbeifahrenden 
Autofahrern zu erhalten  

 

 
193 

2 Sportgeräteinsel in Dahlewitz 
Outdoor-Sportgeräteinsel mit ca. 5 Geräten und einem kleinen Parkour  
 

 
280 

3 Durchführung kostenfreier Erste-Hilfe-Kurse für Bürgerinnen und Bürger  
aus Blankenfelde-Mahlow  
Zielgruppenorientierte Kurse, um die Fähigkeit zu fördern, in Notfällen Hilfe leisten zu können 
 

 
331 

4 Panoramaliege Mahlower Höhe 
Aufbau einer drehbaren Liege für zwei Personen  
 

 
141 

5 Unterhaltungsbänke 
Bänke in der Gemeinde sind als Unterhaltungsbänke markiert und laden zum Gespräch ein 
 

 
164 

6 Schachtisch 
Schachtisch aus Stein lädt zum Spiel in der Natur ein (Figuren sind mitzubringen) 
 

 
68 

7 Wiederherstellung des Naturlehrpfades in Blankenfelde/Dahlewitz 
Mit Hinweistafeln zu Pflanzen und Tieren, evtl. Barfußpfade und kleinen Entdeckungsstationen 
  
 

 
622 

8 Klimaangepasste und insektenfreundliche Umgestaltung zentraler Plätze in Mahlow 
1. Ernst-Thälmann Platz  
2. Ibsenstraße Ecke Immanuel-Kant-Straße  
3. Albrechtstraße Ecke Ernst-Thälmann Straße  
4. Platz der Freiheit  
 

 
 

457 

9 Restaurierung des Denkmals für die Gefallenen des ersten Weltkriegs in Jühnsdorf 
"Das Denkmal im Wald" 
 
 

 
98 
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Titel Mitfahrbänke 
Idee Mitfahrbänke bieten eine kostengünstige und nachhaltige Möglichkeit, die Mobilität in 

unserer Gemeinde zu verbessern, insbesondere angesichts der nun massiv ausgedünnten 
ÖPNV-Fahrpläne in Blankenfelde-Mahlow. Bürger*innen, die eine Mitfahrgelegenheit 
benötigen, können diese speziellen, gut gekennzeichneten Bänke nutzen, um 
Mitfahrgelegenheiten von vorbeifahrenden Autofahrer*innen zu erhalten. 
 
Zusätzlich sollen die Bänke von den örtlichen Schulen, Kindergärten und Horten kreativ 
gestaltet werden, um die Sichtbarkeit und Identifikation mit dem Projekt zu erhöhen. 
 
Ziele: 
Verbesserung der Mobilität in allen Ortsteilen 
Förderung von nachhaltiger und umweltfreundlicher Mobilität 
Stärkung der Nachbarschaftshilfe und des Gemeinschaftsgefühls 
Einbindung der jüngeren Generation in ein gemeindeweites Projekt 
Geplante Maßnahmen: 
 
Einrichtung der Mitfahrbänke: 
Aufstellung von mindestens einer Mitfahrbank pro Ortsteil an zentralen, gut erreichbaren 
Orten. Die Standorte werden in Zusammenarbeit mit den Ortsbeiräten ausgewählt. 
 
Gestaltung durch Kinder und Jugendliche: 
Organisation von Workshops, in denen Schulen, Kindergärten und Horte die Bänke kreativ 
bemalen und gestalten. 
 
Öffentlichkeitsarbeit: 
Werbung für das Projekt im Gemeindejournal und über den Instagram-Account der 
Gemeinde, um die Akzeptanz und Nutzung der Mitfahrbänke zu fördern. 
 
Kosten (geschätzt): 
Anschaffung und Installation der Bänke: ca. 6000 Euro 
Material für die kreative Gestaltung: ca. 1.000 - 1.500 Euro 
Öffentlichkeitsarbeit: geringer Verwaltungsaufwand 
Gesamtkosten: ca. 7.500 Euro 
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Erwartete Vorteile: 
Verbesserung der Mobilität, insbesondere für Menschen ohne eigenes Fahrzeug 
Förderung von nachhaltiger Mobilität und CO₂-Reduktion 
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls durch gegenseitige Unterstützung 
Schaffung eines einzigartigen, identitätsstiftenden Projekts in der Gemeinde 
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Titel Sportgeräteinsel in Dahlewitz 
Idee Zur Gesunderhaltung und Förderung der Bewegung unserer Einwohner und sportlichen 

Aktivität und Mobilität in Dahlewitz sollte eine Outdoor-Sportgeräteinsel errichtet 
werden.  
 
Hierzu sollten ca. 5 Geräte (z.B. Outdoor Crosstrainer, 1 Outdoor Beinpresse, 1 Outdoor-
Kombigerät Pendel und Twister, 1 Outdoor Rudergerät und 1 Outdoor-Beintrainer) 
beschafft werden. Dieses könnte auch noch ergänzt werden mit einem kleinen 
Gleichgewichtsparcour, Balancestrecke. (Kosten gesamt ca. 20.000,00 €) Erforderlich und 
ergänzend dazu wäre ein fester Unterbau sowie die stabile Montage. Zu diesem Anliegen 
gab es bereits Abstimmungen mit dem Sportverein Blau-Weiß Dahlewitz sowie 
Information an unseren Ortsbürgermeister.  
 
Bilder können auch gern bei Bedarf nachgeliefert werden. Diese Geräte könnten dann 
auch gegebenenfalls durch die Schule genutzt werden. 
 
Ortsbeschreibung: 
Die Sportgeräteinsel könnte in der Breitscheidstraße in Dahlewitz neben dem Pfuhl - 
freies Gelände) errichtet werden. 
 
Kosten (geschätzt): 20.000 Euro 
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Titel Durchführung kostenfreier Erste-Hilfe-Kurse für Bürgerinnen und Bürger aus 
Blankenfelde-Mahlow 

Idee Ausgangslage: 
In vielen Notfällen entscheiden die ersten Minuten darüber, ob und wie gut ein Mensch 
überlebt und sich anschließend erholt. Trotz der Wichtigkeit grundlegender Kenntnisse in 
Erster Hilfe liegt bei vielen Menschen der letzte Kurs oft lange zurück. Kenntnisse und 
Fertigkeiten geraten somit zunehmend in Vergessenheit, wodurch Bürgerinnen und 
Bürger in Notsituationen unsicher reagieren. 
 
Zielsetzung: 
Das Ziel dieses Vorschlags ist es, die Fähigkeit der Bürgerinnen und Bürger in 
Blankenfelde-Mahlow zu verbessern, in Notfällen effektiv Erste Hilfe leisten zu können. 
Hierdurch wird die Sicherheit und das Verantwortungsbewusstsein in der Gemeinde 
gestärkt. 
 
Maßnahmen: 

• Durchführung regelmäßiger, kostenfreier Erste-Hilfe-Kurse (Auffrischungskurse 
und Basiswissen) an zentralen Orten der Gemeinde (z.B. Bürgerhaus, 
Gemeindezentrum). 

• Kurse sollen von zertifizierten Rettungsorganisationen oder anerkannten 
Ausbildern durchgeführt werden. 

• Zielgruppenorientierte Angebote, beispielsweise spezielle Kurse für Senioren, 
Eltern, Jugendliche oder für Berufstätige (Abend- und Wochenendkurse). 

• Ergänzende Informationsmaterialien (Flyer, Plakate, Online-Informationen) für 
eine hohe Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. 

 
Voraussichtlicher Nutzen: 

• Höhere Sicherheit und Kompetenz in Notsituationen. 
• Stärkung des Gemeinschaftssinns durch gemeinsames Lernen und Üben. 
• Aktive Förderung von Verantwortungsbewusstsein und gegenseitiger 

Unterstützung in der Gemeinde. 
• Verringerung von Unsicherheiten und Ängsten im Umgang mit medizinischen 

Notfällen. 
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Geschätzte Kosten: 
Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Organisation, Durchführung und 
Öffentlichkeitsarbeit der Erste-Hilfe-Kurse betragen etwa 10.000 bis 15.000 Euro, 
abhängig von der Anzahl der Kurse und Teilnehmer. 
 
Dieser Vorschlag trägt direkt zur Gesundheit und Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 
von Blankenfelde-Mahlow bei und stärkt gleichzeitig den sozialen Zusammenhalt in der 
Gemeinde und wir würden uns freuen, wenn der Vorschlag berücksichtigt werden könnte. 
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Titel Panoramaliege Mahlower Höhe 
Idee Eine fest installierte drehbare Liege für z.B. zwei Personen aus Holz wie z.B. Waldsofa 

drehbar "Peconi 360" bei Peconi-Design. Für einen Rundumblick auf der Mahlower Höhe.  
 
Kosten (geschätzt): 5.000 Euro 
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Titel Unterhaltungsbänke 
Idee An schönen ruhigen Plätzen in der Gemeinde könnten wir Bänke aufstellen, die zum 

Unterhalten einladen. Sie sollten dazu markiert sein.  
 
Kosten (geschätzt): 5.000 Euro. 
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Titel Schachtisch 
Idee Es wäre toll Schachtische aus Stein in der Gemeinde zu finden, um Spiel und Natur zu 

verbinden.  
 
Kosten (geschätzt): 5.000 Euro. 
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Titel Wiederherstellung des Naturlehrpfades in Blankenfelde/Dahlewitz 
Idee Neue Markierungen, Reparatur von Bänken, Tischen, grünes Klassenzimmer und 

Lernpunkte zur Natur für Kinder I Lehrpfad mit Infotafeln über heimische Tiere und 
Pflanzen. Ergänzt durch Fühlkästen, Barfußpfade oder kleine Entdeckungsstationen I 
Unterstützung der Werbemaßnahmen zur Nutzung. 
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Titel Klimaangepasste/insektenfreundliche Umgestaltung zentraler Plätze in 
Mahlow 

Idee 1. Ernst-Thälmann Platz  
2. Ibsenstraße Ecke Immanuel-Kant-Straße  
3. Albrechtstraße Ecke Ernst-Thälmann Straße  
4. Platz der Freiheit 

 
Vier zentrale Plätze in Mahlow – der Ernst-Thälmann-Platz, der Platz der Freiheit, die 
Ecke Ibsenstraße/Immanuel-Kant-Straße sowie die Ecke Albrechtstraße/Ernst-
Thälmann-Straße – sollen klimaresilient und naturnah umgestaltet werden. Vorgesehen 
sind schattenspendende Bäume, blühende und insektenfreundliche Sträucher sowie 
Stauden. Ziel ist es, grüne Aufenthaltsbereiche zu schaffen, die Hitzebelastung zu 
mindern, Lebensraum für Insekten und Vögel zu schaffen und die Aufenthaltsqualität auf 
den Plätzen deutlich zu erhöhen. 
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Titel Restaurierung: Denkmal für die Gefallenen des I. Weltkriegs in Jühnsdorf 
Idee An der Ecke Löwenbrucher Weg - Dorfstraße in Jühnsdorf steht ein grünes Hinweisschild 

„Denkmal 0,5 km“. Wer dem Hinweisschild folgt, entdeckt auf der rechten Seite, 
unmittelbar vor dem Eingang zum Pferdehof Schmiedeberg, im Wald am Ende einer 
breiten Lichtung ein interessantes Denkmal. 
 
"Zum ehrenden Andenken den Helden des Weltkrieges 1914- 1918“ steht auf der 
Vorderseite unter dem Adler. Im Jahr 1921 hat die Baronin Elisabeth von dem Knesebeck 
(geb. Kühne) das Denkmal gestiftet, dieses ist mit Wappen der von dem Knesebecks auf 
der Denkmalrückseite zu lesen. 
 
Das Denkmal ist eine Schöpfung des bekannten Berliner Bildhauers Eberhard Enke (geb. 
am 27.10. 1881 – gest. 22.10.1936 in Bad Nauheim), ist eine 6,5 Meter hohe vierkantige 
Säule aus Muschelkalk, gekrönt durch einen trauernden Adler. Die Vorderseite und die 
Seiten tragen die Namen der Gefallenen aus Jühnsdorf und das Eiserne Kreuz. 
 
Im Jahr 1945 hat der Adler den Kopf eingebüßt. 1997 wurde das Denkmal vom 
ortsansässigen Steinmetzmeister Roland Riesenberg, damals noch im 
Angestelltenverhältnis, restauriert und der Adler bekam seinen Kopf wieder. 
 
Die Jühnsdorfer Schulchronik schrieb der von 1910 bis 1924 in Jühnsdorf tätige 
Schullehrer Georg Krajewski: "Da man in verschiedenen Orten der Umgebung das 
Andenken der Gefallenen durch Denkmäler ehren wollte, so kam die frühere 
Gutsbesitzerin, die ihren Wohnsitz im Gutshaus beibehalten hat, auf den Gedanken, für 
die Gefallenen unseres Ortes ein solches Denkmal zu stiften. Ein Platz war bald gefunden 
und zwar nicht im Dorf selbst, sondern westlich vom Dorf mit dem Eichenwald als 
Hintergrund. Hier fand am 26. Juni 1921 die Einweihung des Denkmals statt. Es war eine 
Feier, wie Jühnsdorf wohl noch nicht erlebt hat. Mit 15 Vereinen waren noch zahlreiche 
Gäste von nah und fern herbeigeeilt. Gesänge eines aus hiesigen Einwohnern 
zusammengestellten gemischten Chores verschönten die Feier. Pfarrer Zinkernagel, 
Blankenfelde weihte und enthüllte das Denkmal. Der älteste Sohn der Stifterin, Leo von 
dem Knesebeck, übergab es der Gemeinde, wofür der Gemeindevorsteher Wilhelm Voigt 
seinen Dank aussprach. Das Denkmal, eine Schöpfung des bekannten Bildhauers Enke, ist 
eine 6.5 Meter hohe vierkantige Säule, gekrönt durch einen trauernden Adler. Die 
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Vorderseite trägt die Namen der Gefallenen, die in enger Beziehung zu unsrem Ort 
gestanden haben." 
 
Nun sind seit der letzten Restaurierung schon einige Jahre vergangen. Der Zaum um das 
Denkmal ist angerostet und teilweise verbogen.  Der Gedenkstein muss gereinigt und die 
Buchstaben nachgeschrieben werden, damit für die nächsten Jahrzehnte dieses 
besondere Denkmal von der Ortsgeschichte erzählt und erhalten bleibt. Das Gelände "der 
Jühnsdorfer Ehrenhain" wird von der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow gut gepflegt, das 
Gas wird gemäht, so das der Zugang vom Löwenbrucher Weg jederzeit möglich ist. 
 
Kosten (geschätzt): 20.000 Euro 
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1. Änderungssatzung der Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum 
Schutz von Bäumen (Baumschutzsatzung) 
 

 
Beratungsfolge 
 

Datum Gremium Ergebnis 
 

28.04.2025 Ortsbeirat Jühnsdorf der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Anhörung 

05.05.2025 Ortsbeirat Blankenfelde der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Anhörung 

12.05.2025 Ortsbeirat Dahlewitz der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Anhörung 

13.05.2025 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, 
Umwelt- und Klimaschutz 

zur Empfehlung 

14.05.2025 Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Anhörung 

14.05.2025 Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Anhörung 

15.05.2025 Ortsbeirat Groß Kienitz der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Anhörung 

26.06.2025 Gemeindevertretung der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Beschlussfassung 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow beschließt die 1. 
Änderungssatzung der Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen 
(Baumschutzsatzung) gemäß Anlage 1. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Keine.  
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Begründung 
 
Die bestehende Baumschutzsatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow soll durch eine erste 
Änderungssatzung angepasst werden.  
 
Die 1. Änderung der Baumschutzsatzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow dient der fachlichen 
Präzisierung, rechtlichen Klarstellung sowie der besseren Nachvollziehbarkeit und Anwendbarkeit 
für die Bürgerinnen und Bürger. Den Änderungen ging eine intensive mehrmalige Beratung im 
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Umwelt und Klimaschutz voraus, bei der die besondere 
Schutzwürdigkeit von Bäumen auf Privatgrundstücken im Fokus stand. Die vorliegenden 
Änderungen greifen die dabei erarbeiteten Empfehlungen auf und wurden durch redaktionelle 
Änderungen ergänzt. 
 
§ 2 – Anwendungsbereich: 
Es wurde ergänzt, dass auch Ginkgos (Ginkgo biloba) unter die geschützten Baumarten fallen. 
Diese Ergänzung dient der Klarstellung, da der Ginkgo biologisch weder ein Laub- noch ein 
Nadelbaum ist, jedoch vergleichbare ökologische Funktionen erfüllt. 
Zudem wurde die Europäische Stechpalme (Ilex aquifolium) neu aufgenommen. Sie ersetzt in der 
Aufzählung die zuvor genannte Elsbeere (Sorbus torminalis), da Letztere im Gegensatz zur 
Stechpalme keine kleinkronige Baumart ist und damit für kleinere Grundstücke weniger geeignet 
erscheint. Die Stechpalme hingegen ist nicht nur aufgrund ihrer ökologischen Bedeutung 
(besonders geschützte Art nach § 30 BNatSchG) relevant, sondern auch wegen ihrer Eignung als 
strukturreicher, immergrüner Kleinkronenbaum im Siedlungsbereich. 
 
Darüber hinaus wurde klargestellt, dass auch Fassadenbegrünungen unter den Schutz fallen 
können, sofern sie als Ersatzmaßnahme im Rahmen einer Fällgenehmigung anerkannt wurden. 
Damit wird gewährleistet, dass solche Ausgleichsmaßnahmen langfristig wirksam bleiben und nicht 
nachträglich ohne Genehmigung entfernt werden dürfen. 
 
§ 5 – Zulässige Handlungen: 
Die Ergänzung um die Anzeigepflicht geplanter Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sowie die 
nachfolgende Kontrolle durch die Gemeindeverwaltung dient der Sicherstellung, dass zulässige 
Maßnahmen nicht in unzulässige Eingriffe übergehen. In der Praxis hat sich gezeigt, dass 
beispielsweise Rückschnitte oder „Pflegemaßnahmen“ teilweise so stark ausfallen, dass sie einer 
Fällung gleichkommen oder den Baum langfristig schädigen. 
Durch die verpflichtende vorherige Anzeige mindestens 14 Tage vor Durchführung sowie die 
Kontrolle durch fachkundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung wird sichergestellt, 
dass der Eingriff fachgerecht geplant ist und dem Erhalt des Baumes dient. Die Maßnahme stärkt 
somit präventiv den Baumschutz, ohne rechtmäßige Pflegemaßnahmen unverhältnismäßig zu 
erschweren. 
 
§ 7 – Genehmigung, Ersatzpflanzung, Ausgleichszahlung: 
Die Ergänzung eines neuen Absatzes 2 stellt klar, dass die Darlegung der Voraussetzungen für 
eine Fällgenehmigung in der Verantwortung der antragstellenden Person liegt. In der 
Vergangenheit kam es wiederholt zu Anträgen, bei denen der Zustand des Baumes – 
insbesondere hinsichtlich seiner Stand- oder Bruchsicherheit – nicht nachvollziehbar dargelegt 
wurde. Durch die Möglichkeit, in klärungsbedürftigen Fällen ein Gutachten eines öffentlich 
bestellten Baumgutachters zu verlangen, erhält die Verwaltung eine verlässliche fachliche 
Entscheidungsgrundlage. Gleichzeitig wird so sichergestellt, dass insbesondere schützenswerte 
Bäume nicht ohne triftigen Grund entfernt werden. 
 
Die redaktionellen Umstellungen (Absatzverschiebungen) dienen der logischen Strukturierung und 
besseren Lesbarkeit der Satzung. Durch die Streichung von Punkt 5 im bisherigen Absatz 3 wird 
eine nicht mehr zeitgemäße Regelung entfernt, die inhaltlich nicht mehr den aktuellen 
Anforderungen an die Ersatzpflanzung entspricht. Die anschließende Neuordnung der Punkte 
(ehemals Punkt 6 wird zu Punkt 5) und die fortlaufende Anpassung der Absatznummerierung ab 
Absatz 3 trägt zu einer klareren und systematischen Gliederung der Vorschrift bei. 
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Insgesamt stärkt die Änderung die Nachvollziehbarkeit und fachliche Qualität des 
Genehmigungsverfahrens, wahrt aber zugleich die Verhältnismäßigkeit, da Gutachten nur in 
begründeten Einzelfällen verlangt werden können. 
 
§ 8 – Baumschutz bei Bauvorhaben: 
Die Ergänzung um Absatz 5 trägt dem Umstand Rechnung, dass zunehmend technische Anlagen 
zur alternativen Energiegewinnung – wie etwa Erdwärmekollektoren oder Solaranlagen – sowie 
Leitungserschließungen auf privaten Grundstücken installiert werden. In der Praxis kommt es 
hierbei immer wieder zu Konflikten mit dem bestehenden, geschützten Baumbestand, etwa durch 
Wurzelbeschädigungen bei Erdarbeiten oder durch das gezielte Entfernen von Bäumen zur 
besseren Ausnutzung solarer Strahlung. 
 
Mit der neuen Regelung wird klargestellt, dass auch solche baulichen oder technischen 
Maßnahmen unter dem Vorbehalt des Baumschutzes stehen. Sie sind so zu planen und 
umzusetzen, dass der vorhandene geschützte Baumbestand nicht gefährdet oder beeinträchtigt 
wird. Die Vorschrift schafft damit eine rechtliche Grundlage zur Abwägung zwischen Klimaschutz 
durch technische Anlagen und dem Schutz des gewachsenen Stadtgrüns als wichtigem 
Bestandteil der lokalen Klimaanpassung. 
 
Ziel ist es, beide Interessen in Einklang zu bringen und sicherzustellen, dass innovative 
Energieprojekte nicht zulasten wertvoller Bäume realisiert werden. 
 
§ 9 – Ordnungswidrigkeiten: 
Die Anpassung in Punkt 2, wonach künftig Verstöße gegen § 5 Abs. 1 und 2 als 
Ordnungswidrigkeit geahndet werden können, stellt eine logische Konsequenz aus der zuvor 
eingefügten Anzeigepflicht von Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen (§ 5 Abs. 1 Satz 2) dar. Damit 
wird sichergestellt, dass nicht nur unzulässige Handlungen, sondern auch das Unterlassen der 
vorgeschriebenen vorherigen Anzeige und Kontrolle sanktionierbar ist. Dies stärkt die Wirksamkeit 
der Vorschrift und unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Durchführung von Eingriffen 
am geschützten Baumbestand. 
 
Die redaktionelle Anpassung in Punkt 4 („§ 7 Abs. 5 und 6“ bleibt gleich) stellt sicher, dass die 
Verweise mit der neuen Absatzstruktur übereinstimmen, nachdem durch die vorherigen 
Änderungen (z. B. Einfügung eines neuen Absatzes 2) eine Umnummerierung erfolgt ist. Inhaltlich 
bleibt die Regelung unverändert, wird jedoch formal korrekt angepasst. 
 
 
Mitzeichnungen 

 
Gemeindeplanungsamt 

 
  

   Bürgermeister 

 
Anlagen 
 
Anlage 1 - 1. Änderungssatzung der Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz 
von Bäumen (Baumschutzsatzung) 
Anlage 2 – Lesefassung der 1. Änderungssatzung der Satzung der Gemeinde Blankenfelde-
Mahlow zum Schutz von Bäumen (Baumschutzsatzung) 
Anlage 3 – Synopse der 1. Änderungssatzung der Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
zum Schutz von Bäumen (Baumschutzsatzung) 
 

 
 
 



 

 

1. Änderungssatzung der Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow  
zum Schutz von Bäumen (BaumSchS) 

 
Auf Grund der §§ 22 und 29 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), 
zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], 
S.11), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow in der Sitzung 
vom ……2025 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel 1 
Die Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen (BaumSchS) in 
der Fassung vom 28.02.2020 wird wie folgt geändert: 
 
1. Die „Präambel“ wird wie folgt gefasst: 
 
Auf Grund der §§ 22 und 29 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 
2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgischen 
Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches 
Naturschutzausführungsgesetz - BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), 
zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], 
S.11). 
 
2. Der § 2 Anwendungsbereich wird wie folgt geändert:  
 

a. In Absatz 1 wird nach dem Wort „Laubbäume“ „Ginkgos (Ginkgo biloba)“ eingefügt.  
b. In Absatz 2 wird „Elsbeere“ durch „Gemeinde Stechpalme“ ersetzt.  
c. In Absatz 3 wird nach „Feldgehölze“ „und Fassadenbegrünung“ eingefügt.  

 
3. Der § 3 Ausnahmen vom Anwendungsbereich Absatz 1 Nr. 1 wird nach dem Wort 
Waldkiefer um die Wörter „und der Eibe“ ergänzt. 
 
4. Der § 5 Zulässige Handlungen wird nach Satz 1 um die Sätze „Die geplanten Pflege- 
und Erhaltungsmaßnahmen sind der Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow 
mindestens 14 Tage vorher schriftlich anzuzeigen. Mit den Maßnahmen darf erst nach 



 

 

erfolgter Kontrolle durch die zuständigen Mitarbeiter der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
begonnen werden.“ ergänzt. 
 
5. Der § 7 Genehmigung, Ersatzpflanzung, Ausgleichszahlungen wird wie folgt geändert:  
 

a. Es wird Absatz 2 ergänzt:  
„(2) Der Nachweis der Genehmigungsvoraussetzungen obliegt dem Antragsteller. 
Die Gemeinde kann in klärungsbedürftigen Einzelfällen die Beibringung eines 
Gutachtens über die Stand- und Bruchsicherheit des beantragten Baumbestandes 
durch einen öffentlich bestellten Baumgutachter verlangen.“ 

b. Aus Absatz (2) wird Absatz (3). 
 
c. Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

I. Punkt 5 wird ersatzlos gestrichen. 
II. Aus Punkt 6 wird Punkt 5.  

 
d. Aus Absatz 3 wird Absatz 4. 
e. Aus Absatz 4 wird Absatz 5. 
f. Aus Absatz 5 wird Ansatz 6. 
g. Aus Absatz 6 wird Absatz 7. 
h. Aus Absatz 7 wird Absatz 8. 
i. Aus Absatz 8 wird Absatz 9. 
j. Aus Absatz 9 wird Absatz 10. 

 
7. Der § 8 Baumschutz bei Bauvorhaben wird um Absatz 5 ergänzt:  
 

„(5) Maßnahmen zur alternativen Energiegewinnung (z.B. Flächenkollektoren zur 
Erdwärmegewinnung oder Solaranlagen usw.), Medienerschließungen sowie 
Rundfunk- und Fernsehempfänger sind so zu planen und auszuführen, dass der 
vorhandene geschützte Baumbestand erhalten wird.“ 
 

6. Der § 9 Ordnungswidrigkeiten Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
 

a. In Punkt 2 wird „§ 5 Abs. 2“ durch „§ 5 Abs. 1 und 2“ ersetzt. 
b. In Punkt 4 wird „§ 7 Abs. 5 und 6“ durch „§ 7 Abs. 5 und 6“ ersetzt.  
 

Artikel 2 
Die 1. Änderungssatzung der der Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow  
zum Schutz von Bäumen (BaumSchS) tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 



 

 

 
 

Blankenfelde-Mahlow, den    

Michael Schwuchow  
Bürgermeister 
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Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 

zum Schutz von Bäumen (BaumSchS) 
 
Auf Grund der §§ 22 und 29 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 323) in Verbindung mit § 8 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgischen Ausführungsge-
setzes zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz - 
BbgNatSchAG) vom 21. Januar 2013 (GVBl.I/13, [Nr. 3]), zuletzt geändert durch Artikel 19 des 
Gesetzes vom 5. März 2024 (GVBl.I/24, [Nr. 9], S.11), hat die Gemeindevertretung der Ge-
meinde Blankenfelde-Mahlow in der Sitzung vom …...2025 folgende Satzung beschlossen:  

 

§ 1 

Geltungsbereich, Schutzzweck 

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung beschränkt sich auf die im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile (gem. § 34 BauGB) und die Bebauungsplangebiete der Gemeinde Blankenfelde-
Mahlow. 

(2) Zweck dieser Satzung ist es, den Baum- und Gehölzbestand in ihrem Geltungsbereich zur 
Sicherung der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und zur Belebung, Gliederung und 
Pflege des Orts- und Landschaftsbildes zu erhalten, zu pflegen und zu entwickeln. Die Ge-
meindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow berät und unterstützt auf Wunsch die betroffenen Ei-
gentümer und Nutzungsberechtigten. 

 

§ 2 
Anwendungsbereich 

Auf Grund dieser Satzung werden Bäume im Geltungsbereich gem. § 1 dieser Satzung im 
nachstehend bezeichneten Umfang als geschützte Landschaftsbestandteile festgesetzt: 

1. Laubbäume, Ginkgos (Ginkgo biloba) und Waldkiefern (Pinus sylvestris) mit einem 
Stammumfang von mindestens 60 Zentimetern (das entspricht einem Stammdurch-
messer von ca. 19 Zentimetern); 

2. kleinkronige und stammbildende Baumarten mit einem Stammumfang von mindestens 
30 Zentimetern (das entspricht einem Stammdurchmesser von 9,5 Zentimetern), dazu 
zählen die Baumarten Eibe, Rotdorn, Weißdorn, Baumhasel, Eberesche, Mehlbeere 
und Gemeine Stechpalme; 

3. Bäume mit einem geringeren Stammumfang sowie Hecken, Sträucher, Feldgehölze 
und Fassadenbegrünungen, wenn die Pflanzung als Ausgleichs- oder Ersatzmaß-
nahme aufgrund dieser Satzung oder anderer Rechtsvorschriften erfolgte. 

Der Stammumfang wird jeweils in 1,30 Meter Höhe über dem Erdboden gemessen. Liegt der 
Kronenansatz unter dieser Höhe, ist der Stammumfang unmittelbar darunter maßgebend. Bei 
mehrstämmigen Bäumen zählt nur der Stammumfang des größten Stämmlings. 

 

§ 3 
Ausnahmen vom Anwendungsbereich 

(1) Diese Satzung findet keine Anwendung auf 

1. Nadelbäume außer der Waldkiefer und der Eibe, Obstbäume (dazu zählen nicht Wal-
nussbäume, Esskastanien und Ebereschen), Eschenahorn, Spätblühende Traubenkir-
sche, Pappeln sowie abgestorbene Bäume innerhalb des besiedelten Bereichs; 
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2. Bäume, die auf Grund eines Eingriffs gemäß § 14 BNatSchG gefällt werden, der nach 
§ 17 BNatSchG und § 7 Abs. 1 und 2 BbgNatSchAG zugelassen worden ist; 

3. bewirtschaftete Bäume in Baumschulen, Gärtnereien, Obstplantagen; 

4. Bäume in kleingärtnerisch genutzten Einzelgärten einer Kleingartenanlage im Sinne 
des § 1 Abs. 1 des Bundeskleingartengesetzes; 

5. Wald im Sinne des § 2 des Waldgesetzes des Landes Brandenburg. 

(2) Unberührt bleibt der Schutz von Bäumen auf Grund anderweitiger Rechtsvorschriften, ins-
besondere des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Brandenburgischen Natur-
schutzausführungsgesetzes (BbgNatSchAG) zum Schutz  

1. von Nist-, Brut- und Lebensstätten wild lebender Tiere nach § 39 Abs. 5 BNatSchG; 

2. von Alleen nach § 17 BbgNatSchAG und Streuobstbeständen nach § 18 
BbgNatSchAG; 

3. von Teilen von Natur und Landschaft nach Abschnitt 4 BbgNatSchAG. 

 

§ 4 

Verbotene Handlungen 

(1) Es ist verboten, geschützte Bäume zu beseitigen, zu beschädigen, in ihrem Aufbau we-
sentlich zu verändern oder durch andere Maßnahmen nachhaltig zu beeinträchtigen. Dazu 
zählen insbesondere Starkastabschnitte. Verboten sind auch alle Einwirkungen auf den Wur-
zel- und Kronenbereich von geschützten Bäumen, welche zur nachhaltigen Schädigung oder 
zum Absterben des Baumes führen können. Der Wurzelbereich eines Baumes umfasst dabei 
die Bodenfläche unter der Krone von Bäumen (Kronentraufe), bei Säulenformen zuzüglich fünf 
Meter nach allen Seiten. 

(2) Das Verbot umfasst insbesondere: 

1. Während der Zeit vom 01. März bis 30. September ist das Abschneiden und auf Stock 
setzen jeglicher Vegetation unabhängig von ihrer Größe nach § 39 Abs. 5 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes verboten. Zulässig sind schonende Form- und Pflege-
schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von 
Bäumen. 

2. die Befestigung des durch die Kronentraufe begrenzten Wurzelbereiches mit einer 
wasserundurchlässigen Decke (z.B. Asphalt, Beton); 

3. Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen im Bereich der Kronentraufe; 

4. das Lagern, Ausschütten oder Ausgießen von Salzen, Säuren, Ölen, Laugen, Farben, 
Abwässern, Abfällen oder Baumaterialien; 

5. das Ausbringen von Herbiziden; 

6. das Befestigen oder Verankern von Schildern, Plakaten und sonstigen Gegenständen 
an Bäumen, mit Ausnahme von Nist- oder Wohnhilfen für Tiere sowie fachgerechte 
Vorrichtungen, die der Erhaltung von Bäumen dienen; 

7. das Betreiben von Feuerstellen oder offener Feuer im Bereich der Kronentraufe von 
Bäumen. 

 

§ 5 

Zulässige Handlungen 

(1) Ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen im Sinne der An-
lage 2 dieser Satzung sowie die Beseitigung von Bäumen im Rahmen der Umgestaltung oder 
Erneuerung von linearen Flurgehölzen auf der Grundlage eines Maßnahmekonzeptes, dem 
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die zuständige untere Naturschutzbehörde zugestimmt hat, fallen nicht unter das Verbot des 
§ 4 dieser Satzung. Die geplanten Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sind der Gemeindever-
waltung Blankenfelde-Mahlow mindestens 14 Tage vorher schriftlich anzuzeigen. Mit den 
Maßnahmen darf erst nach erfolgter Kontrolle durch die zuständigen Mitarbeiter der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow begonnen werden. 

(2) Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für Leben und Gesundheit 
von Personen oder Sachen von bedeutendem Wert fallen nicht unter die Verbote des § 4 
dieser Satzung. Die notwendigen getroffenen Maßnahmen sind der Gemeindeverwaltung 
Blankenfelde-Mahlow unverzüglich schriftlich und mit Fotos anzuzeigen. Der gefällte Baum 
oder die entfernten Teile sind mindestens zehn Tage nach der Mitteilung zur Kontrolle bereit-
zuhalten. Bei Maßnahmen, die von den zuständigen Ordnungsbehörden und Katastrophen-
diensten im Rahmen der Gefahrenabwehr ausgeführt oder angeordnet werden, entfällt eine 
entsprechende Nachweispflicht. 

 

§ 6 
Schutz-, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen 

(1) Jeder Eigentümer und Nutzungsberechtigte von Grundflächen, auch die Gemeinde, ist ver-
pflichtet, die auf dem Grundstück befindlichen geschützten Bäume und Landschaftsbestand-
teile zu pflegen, zu erhalten und vor Gefährdungen zu schützen. Hierzu gehören insbesondere 
die in der Anlage 2 zu dieser Satzung definierten Schutz-, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen 
gegen Schadeinwirkungen.  

(2) Auf Wunsch berät und unterstützt die Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow die Ei-
gentümer oder Nutzungsberechtigten dabei.  

 

§ 7 

Genehmigung, Ersatzpflanzung, Ausgleichszahlung 

(1) Die Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow kann auf Antrag Ausnahmen von den Ver-
boten des § 4 und des § 39 Abs. 5 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes zulassen. Anträge 
auf Genehmigung sind schriftlich unter Angabe von Gründen, spätestens 14 Tage vor dem 
geplanten Fälltermin, an die Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow zu richten. Einem Ge-
nehmigungsantrag ist ein Bestandsplan (der vorzugsweise durch Fotos ergänzt werden kann) 
beizufügen, in dem mindestens die auf dem betreffenden Grundstücksteil befindlichen ge-
schützten Bäume unter Angabe von Baumart und Stammumfang eingetragen sind. Der Zu-
gang zu den betreffenden Grundstücken, auf denen sich die antragsgegenständlichen Bäume 
befinden, ist den Mitarbeitern der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zu ermöglichen. Besteht 
die Möglichkeit nicht, kann die Genehmigung gegebenenfalls nicht erteilt werden.  

(2) Der Nachweis der Genehmigungsvoraussetzungen obliegt dem Antragsteller. Die Ge-
meinde kann in klärungsbedürftigen Einzelfällen die Beibringung eines Gutachtens über die 
Stand- und Bruchsicherheit des beantragten Baumbestandes durch einen öffentlich bestellten 
Baumgutachter verlangen. 

(3) Die Genehmigung nach Absatz 1 ist zu erteilen, wenn 

1. der Baum für den Eigentümer, Nutzungsberechtigten oder sonstige Personen zu un-
zumutbaren Nachteilen oder Beeinträchtigungen führt; 

2. von dem Baum Gefahren für Personen oder für Sachen von bedeutendem Wert aus-
gehen und die Gefahren nicht auf andere Weise mit zumutbarem Aufwand beseitigt 
werden können; 

3. Bäume im Interesse der Erhaltung und Förderung des übrigen Baumbestandes ent-
fernt werden müssen; 
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4. ein nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zulässiges Vorhaben sonst nicht 
oder nur unter unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann; 

5. es sich um Waldkiefern handelt und als Ersatz Laubbäume gepflanzt werden. 

§ 29 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes und § 67 des Bundesnatur-
schutzgesetzes bleiben unberührt. 

(4) Die Genehmigung ist auf zwei Jahre zu befristen.  

(5) Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen; sie kann mit Nebenbestimmungen versehen 
werden. 

(6) Mit der Genehmigung zur Beseitigung von geschützten Gehölzen soll dem Antragsteller 
auferlegt werden, als Ersatz Bäume in bestimmter Anzahl, Art und Größe auf seine Kosten zu 
pflanzen und zu erhalten; dies gilt nicht für abgestorbene Bäume. Die Pflanzung ist auf dem 
Grundstück vorzunehmen, auf dem die Bäume beseitigt wurden. Im Einzelfall kann die Ersatz-
pflanzung auf einem anderen Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung durchgeführt 
werden.  

(7) Die Bemessung der Auflage zur Ersatzpflanzung richtet sich unter Berücksichtigung des 
Schutzzweckes nach dem Wert des zu beseitigenden Baumbestandes. Der Wert eines ge-
schützten Baumes und die daraus resultierenden und erforderlichen Ersatzpflanzungen, erge-
ben sich aus den in der Anlage 1 zu dieser Satzung definierten Kriterien und Bestimmungen. 
Unzumutbare Härten bei historisch bedingten verwilderten Grundstücken sind zu berücksich-
tigen. 

(8) Ist die Ersatzpflanzung ganz oder teilweise unmöglich, so ist eine Ausgleichszahlung zu 
leisten. Die Höhe der Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem Wert des Baumes oder an-
deren geschützten Landschaftsbestandteilen mit dem ansonsten die Ersatzpflanzung erfolgen 
müsste. Die genaue Höhe ergibt sich aus den in der Anlage 1 aufgeführten Kriterien und den 
ersparten Pflanz- und Pflegekosten.  

(9) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn Maßnahmen im Sinne des § 4 Abs. 1 ohne die nach 
Absatz 1 erforderliche Genehmigung durchgeführt worden sind. 

(10) Die Erfüllung der Verpflichtungen nach den Absätzen 5 bis 7 geht auf den Rechtsnachfol-
ger des Grundstückseigentümers oder Nutzungsberechtigten über. 

 

§ 8 
Baumschutz bei Bauvorhaben 

(1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung eine Baugenehmigung bean-
tragt, so ist der Antrag auf Maßnahmen im Baumbestand bei der Gemeinde Blankenfelde-
Mahlow einzureichen. Dem Antrag ist ein amtlicher Lageplan beizufügen, in dem die auf dem 
Grundstück geschützten Gehölze mit Standort, Baumart, Stammumfang und Kronendurch-
messer, sowie die geplanten baulichen Anlagen eingetragen sind. 

(2) Die Genehmigung zur Fällung von Bäumen in den Fällen des Absatzes 1 ist nur mit der 
entsprechenden Baugenehmigung gültig.  

(3) Soll auf einem Grundstück im Geltungsbereich dieser Satzung die Errichtung eines geneh-
migungsfreien Vorhabens gem. Brandenburgischer Bauordnung (BbgBO) in der jeweils gel-
tenden Fassung realisiert werden, so ist ein Antrag auf Maßnahmen im Baumbestand bei der 
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow einzureichen. Dem Antrag ist ein Lageplan beizufügen, in 
welchem mindestens die Abmessungen des Baukörpers, die Standorte und Stammumfänge 
der Bäume dargestellt sind.  

(4) In den Fällen des Absatzes 3 ist die Genehmigung zur Fällung von Bäumen an die Bedin-
gung geknüpft, dass das mit ihr im Zusammenhang stehende Vorhaben innerhalb von einem 
Jahr nach der Baumfällung realisiert wird. Der Zeitpunkt der Fällung ist bei der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow anzuzeigen. 
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(5) Maßnahmen zur alternativen Energiegewinnung (z.B. Flächenkollektoren zur Erdwärme-
gewinnung oder Solaranlagen usw.), Medienerschließungen sowie Rundfunk- und Fernseh-
empfänger sind so zu planen und auszuführen, dass der vorhandene geschützte Baumbe-
stand erhalten wird. 

 

§ 9 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Abs. 2 Nr. 2 des Brandenburgischen Naturschutzaus-
führungsgesetzes und § 69 Abs. 3 Nr. 13 des Bundesnaturschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. Bäume entgegen den Verboten des § 4 Abs. 1 und 2 ohne die erforderliche Genehmi-
gung oder Befreiung nach § 67 des Bundesnaturschutzgesetzes beseitigt, beschädigt, 
in ihrem Aufbau wesentlich verändert oder durch andere Maßnahmen nachhaltig be-
einträchtigt; 

2. die in § 5 Abs. 1 und 2 vorgeschriebene Mitteilung an die zuständige Behörde unter-
lässt; 

3. entgegen § 5 Abs. 2 den gefällten Baum oder die entfernten Teile nicht mindestens 
zehn Tage nach der schriftlichen Mitteilung zur Kontrolle bereithält; 

4. der Auflage nach einer Ersatzpflanzung nach § 7 Abs. 6 und 7 gar nicht, nicht vollstän-
dig oder nicht fristgerecht oder der Ausgleichszahlung nicht nachkommt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geldbuße bis zu 10.000 (in 
Worten: zehntausend) Euro, in den Fällen der Nummer 1 bis zu 50.000 (in Worten: fünfzigtau-
send) Euro geahndet werden. 

 

§ 10 

In-Kraft-Treten 

(1) Diese Satzung mit ihren Anlagen 1, 2, 3, 4 und 5 tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung, tritt die Satzung der Gemeinde Blankenfelde-
Mahlow zum Schutz von Bäumen vom 27.02.2020 außer Kraft. 

 

Dahlewitz, den 22.05.2025 

 

 

Michael Schwuchow 
Bürgermeister 
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Anlage 1  
zu § 7 der Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen 
(Baumschutzsatzung) 

 

Ersatzpflanzungen 

Die Bemessung der Auflage zur Ersatzpflanzung richtet sich unter Berücksichtigung des 
Schutzzweckes in § 1 nach dem Wert des zu beseitigenden Baumbestandes. Der Wert eines 
geschützten Baumes ergibt sich aus dem Stammumfang, der Baumart, dem Habitus und der 
Vitalität. 

Beträgt der Stammumfang bis zu 120 cm, ist ein Ersatzbaum als Auflage zu pflanzen. Beträgt 
der Stammumfang mehr als 120 cm, ist für jede weiteren angefangenen 60 cm Stammumfang 
ein zusätzlicher Baum zu pflanzen. In Abhängigkeit von der Vitalität und der Stand- bzw. 
Bruchsicherheit des zu entfernenden Baumes kann die Anzahl der Ersatzpflanzungen redu-
ziert werden. Es ist jedoch mindestens 1 Ersatzbaum zu pflanzen. 

Bei mehrstämmigen Bäumen (Austriebe aus dem Erdreich) wird der Stammumfang des Stam-
mes mit dem größten Umfang als Bemessungsgrundlage für die Ersatzpflanzungen verwen-
det.  

Als Ersatz werden Bäume nach den Qualitätsstandards des Bundes Deutscher Baumschulen 
(BdB) in nachfolgender Ausgangs-/Mindestqualität vorgeschrieben:  

für Laubbäume und Ginkgos: 
standortgerechte Laubbäume der Anlage 3 mittlerer Baumschulqualität, mit einem Stammum-
fang von 10-12 cm  

für Waldkiefern bzw. Eiben: 
standortgerechte Laubbäume der Anlage 3 mittlerer Baumschulqualität, mit einem Stammum-
fang von 10-12 cm oder Waldkiefern bzw. Eiben mittlerer Baumschulqualität, mit einer Höhe 
von 125-150 cm, 3x verpflanzt, mit Ballen 

Es können auch standortgerechte Bäume in geringer Anzahl, jedoch mit größerem Umfang 
(Laubbäume) bzw. Höhe (Nadelbäume) als Ersatz gepflanzt werden. 

Vorhandener standortgerechter Jungwuchs (Bäume) kann als Ersatzpflanzung gewertet wer-
den. 

In Ausnahmefällen kommen als Ersatzpflanzung auch neu angelegte Hecken aus Arten der 
Anlagen 3 oder 4 oder bodengebundene Fassadenbegrünungen aus Arten der Anlage 5 in 
Betracht.  

Pro Ersatzeinheit sind dabei folgende Mindestabmessungen einzuhalten: 
− Hecken: 5 Meter lang, mind. 0,5 Meter breit, mind. 1 Meter hoch (zukünftige, dauerhafte 

Wuchshöhe) 

− Fassadenbegrünungen: mind. 15 m² (zukünftige begrünte Fläche) 

Ein Ausnahmefall liegt in der Regel nur vor, wenn die Anpflanzung von Bäumen auf Grund der 
Grundstücksgröße und bereits vorhandener geschützter Bäume nicht zumutbar ist. 

Ist die Ersatzpflanzung bis zum Beginn der dritten Vegetationsperiode nicht angewachsen, ist 
die Ersatzpflanzung zu wiederholen. 

Die Ersatzpflanzung ist innerhalb der in der Fällgenehmigung gesetzten Frist zu realisieren. 
Die erfolgte Ersatzpflanzung ist der Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow schriftlich 
anzuzeigen. 
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Ausgleichszahlungen 

Für jeden aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht pflanzbaren Ersatzbaum wird ein 
Geldbetrag festgesetzt, dessen Höhe dem ortsüblichen Preis (Ballenware) des Baumes ent-
spricht, mit dem ansonsten die Ersatzpflanzung hätte erfolgen müssen. Mit diesem können 
bis zu 100 Prozent des Bruttoerwerbspreises für Pflanz- und Pflegekosten festgesetzt wer-
den. Der Geldbetrag ist zweckgebunden für die Pflanzung oder Pflege von Bäumen zu ver-
wenden. 
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Anlage 2  
zur Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen (Baum-
schutzsatzung) 

 
Begriffsbestimmung: 
 
Abgestorbene Bäume: Keine Vitalität mehr feststellbar. 
 
Auf-Stock-Setzen: Rückschnitt von Sträuchern zur Verjüngung und Vermeidung der 

Auskahlung bis maximal 10 cm und mind. 5 Knospen über dem 
Erdboden. Ausgenommen sind tote Äste, die bodengleich zu 
schneiden sind. Die Festlegung gilt auch nicht für Obststräucher 
(z.B. Himbeere, Brombeere oder Johannisbeere), die entspre-
chend der Fruchtschnitte gepflegt werden. 

 
Baumpflege: Maßnahmen am Baum und im Baumumfeld zur Vermeidung von 

Fehlentwicklungen und zur Erhaltung, Verbesserung oder Wie-
derherstellung der Vitalität und Verkehrssicherheit des Baumes. 

 
Beschädigung: Eine Beschädigung liegt vor, wenn die ober- oder unterirdischen 

Bestandteile des geschützten Landschaftsbestandteils in einer 
Weise verändert werden, dass Langzeitschäden oder ein vorzei-
tiges Absterben des geschützten Landschaftsbestandteils eintre-
ten können. Dies gilt auch für das Ablösen von Rinde, das An-
bringen von Fremdkörpern oder das Anlegen von Feuer im Kro-
nentraufbereich. 

 
Gefahr im Verzug: Liegt vor, wenn ein rechtzeitiges Eingreifen der zuständigen Be-

hörde zur Gefahrenabwehr objektiv nicht mehr möglich ist und 
wenn ohne sofortiges Eingreifen der zuständigen Behörde der 
drohende Schaden tatsächlich eintreten würde (u.a. Unfall-
bäume, Baumschäden nach extremen Witterungseinwirkungen). 

Gegenwärtige,  
erhebliche Gefahr: Liegt vor, wenn die Einwirkung des schädlichen Ereignisses be-

reits begonnen hat. Die Gefahr ist erheblich, wenn sie einem be-
deutsamen Rechtsgut (insbesondere Leben, körperliche Unver-
sehrtheit, Sachgüter u.ä.) droht. 

 
Grobast:   Ast mit einem Durchmesser von 5 – 10 cm, 
 
Grobwurzel: Wurzel mit einem Durchmesser über 2 cm bis 5 cm. Grobwurzeln 

dienen dem Wasser- und Nährstofftransport, der Speicherung 
von Reservestoffen sowie der Verankerung im Boden. 

 
Kopfbaum:  Es handelt sich um einen Baum, dessen natürliche Kronenaus-

bildung durch regelmäßig wiederholte Schnitteingriffe während 
der Aufzucht so beeinflusst wird, dass zahlreiche dünne Aus-
triebe entstehen, wodurch eine kugelförmige, regelmäßige kleine 
Krone gebildet wird.  

 
Kronenansatz:   Bereich der untersten Astansätze am Stamm 
 
Kronentraufbereich: Bereich unterhalb der Baumkrone, der entsteht, wenn man die 

Außenseiten der Baumkrone senkrecht auf den Erdboden proji-
ziert. 
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Schutz-, Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen:  Schutz-, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen gegen Schadein-

wirkungen sind: 

• Einzäunungen und Bohlenummantelung als Schutz des 
Stammes gegen mechanische Schäden bei der Durchfüh-
rung von Bauarbeiten, 

• Abdeckung des zu schützenden Wurzelbereichs mit wasser-
durchlässigem Material als Schutz gegen Verfestigung durch 
Befahren oder durch Materiallagerungen, 

• Bewässerung von Bäumen im unmittelbaren Bereich von 
Grund- und Schichtwasserabsenkungen, soweit erforderlich, 

• Verwendung geeigneter Böden bei nicht zu vermeidenden 
Bodenüberdeckungen im zu schützenden Wurzelbereich von 
Bäumen zur Sicherung des Luftaustauschs und des Was-
seraustauschs, 

• Verwendung von geeignetem Oberboden mit Beimischung 
aus organischen Substanzen bei der Verfüllung von Aufgra-
bungen im zu schützenden Wurzelbereich von Bäumen zur 
Sicherung des Nährstoffhaushaltes. 

 
Starkast:   Ast mit einem Durchmesser über 10 cm 
 
Starkwurzeln: Wurzeln mit einem Durchmesser über 5 cm. Starkwurzeln dienen 

insbesondere der Verankerung, aber auch dem Wasser- und 
Nährstofftransport und der Speicherung von Reservestoffen. 

 
Sträucher: Haben nicht in Stamm und Krone gegliederte Wuchsform. Der 

Hauptspross verzweigt sich wenig über dem Boden in gleich-
starke Äste. 

 
Vegetationsperiode: Zeitspanne vom 01. März bis zum 30. September, in der Pflan-

zen wachsen, blühen und fruchten, gem. § 39 Bundesnatur-
schutzgesetz (BNatSchG). 

 
Verkehrssicherheit: Zustand eines Baumes, in dem er weder in seiner Gesamtheit 

noch in seinen Teilen eine vorhersehbare Gefahr darstellt. 
 
Vitalität: Lebenstüchtigkeit eines Organismus. Die Vitalität äußert sich im 

Gesundheitszustand, insbesondere in: Wachstum, Kronenstruk-
tur und Zustand der Belaubung. 

 
Wesentliche Änderung: Eine wesentliche Änderung des Aufbaus eines geschützten 

Landschaftsbestandteils liegt vor, wenn das arttypische Erschei-
nungsbild erheblich verändert oder sein weiteres Wachstum be-
einträchtigt wird. 

 
Wurzelbereich: Der Wurzelbereich ist der Bodenbereich, der vom Gehölz durch-

wurzelt wird. 
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Zulässige Handlungen: Zulässige Handlungen im Sinne des § 5 der Baumschutzsat-
zung sind: 

• die Beseitigung abgestorbener Äste; 

• die Behandlung von Wunden; 

• die Beseitigung von Krankheitsherden; 

• die Belüftung und Bewässerung des Wurzelwerkes; 
• der Pflege- und Aufbauschnitt an Kulturobstbäumen oder an 

bestehenden Kopfbäumen; 

• der Erziehungsschnitt an Jungbäumen; 

• der Rückschnitt bzw. das Auf-Stock-Setzen von Sträuchern 
und Hecken zum Zweck der natürlichen Verjüngung. 
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Anlage 3  
zur Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen (Baum-
schutzsatzung) 
 
Liste der Laubbaumarten für Ersatzpflanzungen 
 

wissenschaftlicher Name deutscher Name Standort Wurzelsystem 

    nass frisch trocken Flach-, Herz-, Tief- 

Acer campestre Feld-Ahorn  x  H (u. f lachstreifend) 

Acer platanoides Spitz-Ahorn  x  F 

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn  x  T 

Aesculus hippocastanum* Rosskastanie*  x  H 

Alnus glutinosa Schwarzerle x   H 

Betula pendula Sand-Birke  x x H 

Betula pubescens Moor-Birke x x  F 

Carpinus betulus Hainbuche  x  H 

Castanea sativa* Ess-Kastanie*  x x T (u. f lachstreifend) 

Cerasus avium Vogel-Kirsche  x  H 

Corylus colurna* Baum-Hasel*  x  H 

Fagus sylvatica Rotbuche  x  H 

Fraxinus excelsior Gemeine Esche x x  T (u. f lachstreifend) 

Juglans regia* Walnuss*  x  H (tief ) 

Koelreuteria paniculata* Blasen-Esche*  x x F 

Malus sylvestris Wild-Apfel  x  H 

Morus alba* Weiße Maulbeere*  x x H 

Morus nigra*  Schwarze Maulbeere*   x x H 

Pyrus pyraster Wildbirne  x  H 

Quercus petraea Trauben-Eiche  x x T 

Quercus robur Stiel-Eiche x x  T 

Robinia pseudoacacia* Robinie, Scheinakazie*  x x T (u. f lachstreifend) 

Salix alba Silber-Weide x x  H (tief ) 

Salix caprea Sal-Weide x x  H 

Salix f ragilis Bruch-Weide x x  H 

Sorbus aucuparia Eberesche x x x F 

Sorbus domestica Speierling  x  H (tief ) 

Sorbus intermedia* Schwedische Mehlbeere*  x  H 

Sophora japonica* Japanischer Schnurbaum  x x F 

Sorbus torminalis Elsbeere  x x H (tief ) 

Tetradium daniellii* Samthaarige Stinkesche*  x  T 

Tilia cordata Winter-Linde  x  T 

Tilia platyphyllos Sommer-Linde  x  T (u. f lachstreifend) 

Tilia tomentosa* Silber-Linde*  x x H 

Tilia x euchlora* Krim-Linde*  x x H 

Ulmus glabra Berg-Ulme  x  H (tief ) 

Ulmus laevis Flatter-Ulme x x  F 

Ulmus minor Feld-Ulme  x  T 

* nicht einheimische, jedoch empfehlenswerte Baumarten innerhalb der Ortslage  

 
 
 
 
 



 

Seite 12 von 12 Seiten 

Anlage 4  
zur Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen  

Liste der Straucharten für Ersatzpflanzungen als Hecke 

wissenschaftlicher Name deutscher Name 

Amelanchier ovalis Felsenbirne 

Cornus mas Kornelkirsche 

Cornus sanguinea Roter Hartriegel 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus laevigata Zweigrif feliger Weißdorn 

Crataegus monogyna Eingrif feliger Weißdorn 

Euonymus europaeus Pfaf fenhütchen 

Hippophae rhamnoides Sanddorn 

Ilex aquifolium Europäische Stechpalme 

Ligustrum vulgare Liguster 

Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Philadelphus coronarius* Falscher Jasmin* 

Prunus spinosa Schlehe 

Pyracantha coccinea* Feuerdorn* 

Rhamnus catharticus Kreuzdorn 

Rhamnus f rangula Faulbaum 

Ribes alpinum Alpenjohannisbeere 

Rosa canina Hundsrose 

Salix caprea Salweide 

Salix cinerea Grauweide 

Sambucus nigra Holunder 

Symphoricarpos albus* Schneebeere* 

Syringa vulgaris* Gemeiner Flieder* 

Taxus baccata Eibe 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 

* nicht einheimische, jedoch empfehlenswerte Straucharten innerhalb der Ortslage  

 
 
 
 

Anlage 5  
zur Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen  

Liste der Pflanzenarten für Fassadenbegrünungen 

wissenschaftlicher Name deutscher Name Rankhilfe nötig 

Clematis vitalba Gemeine Waldrebe x 

Hedera helix Efeu  

Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt x 

Rosa canina Hundsrose x 

Rubus f ruticosus Brombeere x 

Vitis vinifera Weinrebe x 

 



Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow  zum Schutz von Bäumen (BaumSchS)
Synopse

BaumSchS aktuell Änderungsvorschläge Begründung

(1) Der Geltungsbereich dieser Satzung beschränkt sich 
auf die im Zusammenhang bebauten Ortsteile (gem. § 34 
BauGB) und die Bebauungsplangebiete der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow.
(2) Zweck dieser Satzung ist es den Baum- und 
Gehölzbestand in ihrem Geltungsbereich zur Sicherung 
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes und zur 
Belebung, Gliederung und Pflege des Orts- und 
Landschaftsbildes zu erhalten, zu pflegen und zu 
entwickeln. Die Gemeindeverwaltung Blankenfelde-
Mahlow berät und unterstützt auf Wunsch die betroffenen 
Eigentümer und Nutzungsberechtigten.

Auf Grund dieser Satzung werden Bäume im 
Geltungsbereich gem. § 1 dieser Satzung, im 
nachstehend bezeichneten Umfang als geschützte 
Landschaftsbestandteile festgesetzt:
1. Laubbäume und Waldkiefern (Pinus sylvestris) mit 
einem Stammumfang von mindestens 60 Zentimetern 
(das entspricht einem Stammdurchmesser von ca. 19 
Zentimetern);

1. Laubbäume, Ginkgos (Ginkgo biloba) und Wald-
kiefern (Pinus sylvestris) mit einem Stammumfang von 
mindestens 60 Zentimetern (das entspricht einem 
Stammdurchmesser von ca. 19 Zentimetern)

Klarstellung, weil Ginkgo weder zu Laub- noch 
Nadelbäumen zählt

2. kleinkronige und stammbildende Baumarten mit einem 
Stammumfang von mindestens 30 Zentimetern (das 
entspricht einem Stammdurchmesser von 9,5 
Zentimetern), dazu zählen die Baumarten Eibe, Rotdorn, 
Weißdorn, Baumhasel, Eberesche, Mehlbeere und 
Elsbeere;

2. kleinkronige und stammbildende Baumarten mit einem 
Stammumfang von mindestens 30 Zentimetern (das 
entspricht einem Stammdurchmesser von 9,5 
Zentimetern), dazu zählen die Baumarten Eibe, Rotdorn, 
Weißdorn, Baumhasel, Eberesche, Mehlbeere und 
Gemeine Stechpalme;

Elsbeere durch Stechpalme ersetzt, da Elsbeere im 
Gegensatz zu Stechpalme nicht kleinkronig ist

3. Bäume mit einem geringeren Stammumfang sowie 
Hecken, Sträucher und Feldgehölze, wenn die Pflanzung 
als Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme aufgrund dieser 
Satzung oder anderer Rechtsvorschriften erfolgte.

3. Bäume mit einem geringeren Stammumfang sowie 
Hecken, Sträucher, Feldgehölze und 
Fassadenbegrünungen, wenn die Pflanzung als 
Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme aufgrund dieser 
Satzung oder anderer Rechtsvorschriften erfolgte.

wenn Fassadenbegrünungen als Ersatzmaßnahme 
infrage kommen, müssen diese auch geschützt 
werden

§ 1 Geltungsbereich, Schutzzweck

§ 2 Anwendungsbereich



Der Stammumfang wird jeweils in 1,30 Meter Höhe über 
dem Erdboden gemessen. Liegt der Kronenansatz unter 
dieser Höhe, ist der Stammumfang unmittelbar darunter 
maßgebend. Bei mehrstämmigen Bäumen zählt nur der 
Stammumfang des größten Stämmlings.

(1) Diese Satzung findet keine Anwendung auf
1. Nadelbäume außer der Waldkiefer, Obstbäume (dazu 
zählen nicht Walnussbäume, Esskastanien und 
Edelebereschen), Eschenahorn, Spätblühende 
Traubenkirsche, Pappeln sowie abgestorbene Bäume 
innerhalb des besiedelten Bereichs;

1. Nadelbäume außer der Waldkiefer und der Eibe, 
Obstbäume (dazu zählen nicht Walnussbäume, 
Esskastanien und Ebereschen), Eschenahorn, 
Spätblühende Traubenkirsche, Pappeln sowie 
abgestorbene Bäume innerhalb des besiedelten Bereichs;

Klarstellung: Eibe schon länger in § 2 Nr. 2 enthalten

2. Bäume, die auf Grund eines Eingriffs gemäß § 14 des 
Bundesnaturschutzgesetzes gefällt werden, der nach § 17 
BNatSchG und § 7 Abs. 1 und 2 BbgNatSchAG 
zugelassen worden ist;
3. bewirtschaftete Bäume in Baumschulen, Gärtnereien, 
Obstplantagen;
4. Bäume in kleingärtnerisch genutzten Einzelgärten einer 
Kleingartenanlage im Sinne des § 1 Abs. 1 des 
Bundeskleingartengesetzes;
5. Wald im Sinne des § 2 des Waldgesetzes des Landes 
Brandenburg.
(2) Unberührt bleibt der Schutz von Bäumen auf Grund 
anderweitiger Rechtsvorschriften, insbesondere des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des 
Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes 
(BbgNatSchAG) zum Schutz
1. von Nist-, Brut- und Lebensstätten wild lebender Tiere 
nach § 39 Abs. 5 BNatSchG;
2. von Alleen nach § 17 BbgNatSchAG und 
Streuobstbeständen nach § 18 BbgNatSchAG;
3. von Teilen von Natur und Landschaft nach Abschnitt 4 
BbgNatSchAG.

§ 3 Ausnahmen vom Anwendungsbereich



(1) Es ist verboten, geschützte Bäume zu beseitigen, zu 
beschädigen, in ihrem Aufbau wesentlich zu verändern 
oder durch andere Maßnahmen nachhaltig zu 
beeinträchtigen. Dazu zählen insbesondere 
Starkastabschnitte. Verboten sind auch alle Einwirkungen 
auf den Wurzel- und Kronenbereich von geschützten 
Bäumen, welche zur nachhaltigen Schädigung oder zum 
Absterben des Baumes führen können. Der 
Wurzelbereich eines Baumes umfasst dabei die 
Bodenfläche unter der Krone von Bäumen (Kronentraufe), 
bei Säulenformen zuzüglich fünf Meter nach allen Seiten.

(2) Das Verbot umfasst insbesondere:
1. Während der Zeit vom 01. März bis 30. September ist 
das Abschneiden und auf Stock setzen jeglicher 
Vegetation unabhängig von ihrer Größe nach § 39 Abs. 5 
Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes verboten. Zulässig 
sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung 
des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung 
von Bäumen.
2. die Befestigung des durch die Kronentraufe begrenzten 
Wurzelbereiches mit einer wasserundurchlässigen Decke 
(z.B. Asphalt, Beton),
3. Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen 
im Bereich der Kronentraufe,
4. das Lagern, Ausschütten oder Ausgießen von Salzen, 
Säuren, Ölen, Laugen, Farben, Abwässern, Abfällen oder 
Baumaterialien,
5. das Ausbringen von Herbiziden,
6. das Befestigen oder Verankern von Schildern, Plakaten 
und sonstigen Gegenständen an Bäumen, mit Ausnahme 
von Nist- oder Wohnhilfen für Tiere sowie fachgerechte 
Vorrichtungen, die der Erhaltung von Bäumen dienen,

7. das Betreiben von Feuerstellen oder offener Feuer im 
Bereich der Kronentraufe von Bäumen.

§ 4 Verbotene Handlungen



(1) Ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen im Sinne der Anlage 2 dieser 
Satzung sowie die Beseitigung von Bäumen im Rahmen 
der Umgestaltung oder Erneuerung von linearen 
Flurgehölzen auf der Grundlage eines 
Maßnahmekonzeptes, dem die zuständige untere 
Naturschutzbehörde zugestimmt hat, fallen nicht unter 
das Verbot des § 4 dieser Satzung.

(1) Ordnungsgemäße und fachgerechte Pflege- und 
Erhaltungsmaßnahmen im Sinne der Anlage 2 dieser 
Satzung sowie die Beseitigung von Bäumen im Rahmen 
der Umgestaltung oder Erneuerung von linearen 
Flurgehölzen auf der Grundlage eines 
Maßnahmekonzeptes, dem die zuständige untere 
Naturschutzbehörde zugestimmt hat, fallen nicht unter 
das Verbot des § 4 dieser Satzung. Die geplanten 
Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen sind der 
Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow 
mindestens 14 Tage vorher schriftlich anzuzeigen. 
Mit den Maßnahmen darf erst nach erfolgter Kontrolle 
durch die zuständigen Mitarbeiter der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow begonnen werden.

Es kann sonst nicht kontrolliert werden, ob z.B. ein 
entfernter, angeblich abgestorbener Ast wirklich tot 
war.

(2) Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr für Leben und Gesundheit von Personen oder 
Sachen von bedeutendem Wert fallen nicht unter die 
Verbote des § 4 dieser Satzung. Die notwendigen 
getroffenen Maßnahmen sind der Gemeindeverwaltung 
Blankenfelde-Mahlow unverzüglich schriftlich und mit 
Fotos anzuzeigen. Der gefällte Baum oder die entfernten 
Teile sind mindestens zehn Tage nach der Mitteilung zur 
Kontrolle bereitzuhalten. Bei Maßnahmen, die von den 
zuständigen Ordnungsbehörden und 
Katastrophendiensten im Rahmen der Gefahrenabwehr 
ausgeführt oder angeordnet werden, entfällt eine 
entsprechende Nachweispflicht.

(1) Jeder Eigentümer und Nutzungsberechtigte von 
Grundflächen, auch die Gemeinde, ist verpflichtet, die auf 
dem Grundstück befindlichen geschützten Bäume und 
Landschaftsbestandteile zu pflegen, zu erhalten und vor 
Gefährdungen zu schützen. Hierzu gehören insbesondere 
die in der Anlage 2 zu dieser Satzung definierten Schutz-, 
Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen gegen 
Schadeinwirkungen.

§ 6 Schutz-, Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen

§ 5 Zulässige Handlungen



(2) Auf Wunsch berät und unterstützt die 
Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow die 
Eigentümer oder Nutzungsberechtigten dabei.

(1) Die Gemeindeverwaltung Blankenfelde-Mahlow kann 
auf Antrag Ausnahmen von den Verboten des § 4 und 
des § 39 Abs. 5 Nr. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes 
zulassen. Anträge auf Genehmigung sind schriftlich unter 
Angabe von Gründen, spätestens 14 Tage vor dem 
geplanten Fälltermin, an die Gemeindeverwaltung 
Blankenfelde-Mahlow zu richten. Einem 
Genehmigungsantrag ist ein Bestandsplan (der 
vorzugsweise durch Fotos ergänzt werden kann) 
beizufügen, in dem mindestens die auf dem betreffenden 
Grundstücksteil befindlichen geschützten Bäume unter 
Angabe von Baumart und Stammumfang eingetragen 
sind. Der Zugang zu den betreffenden Grundstücken, auf 
denen sich die antragsgegenständlichen Bäume 
befinden, ist den Mitarbeitern der Gemeinde Blankenfelde-
Mahlow zu ermöglichen. Besteht die Möglichkeit nicht, 
kann die Genehmigung gegebenenfalls nicht erteilt 
werden.

(2) Der Nachweis der 
Genehmigungsvoraussetzungen obliegt dem 
Antragsteller. Die Gemeinde kann in 
klärungsbedürftigen Einzelfällen die Beibringung 
eines Gutachtens über die Stand- und 
Bruchsicherheit des beantragten Baumbestandes 
durch einen öffentlich bestellten Baumgutachter 
verlangen.

Klarstellung, dass die Beweislast nicht bei der 
Gemeinde liegt

(2) Die Genehmigung nach Absatz 1 ist zu erteilen, wenn (3) Die Genehmigung nach Absatz 1 ist zu erteilen, wenn redaktionelle Änderung

1. der Baum für den Eigentümer, Nutzungsberechtigten 
oder sonstige Personen zu unzumutbaren Nachteilen 
oder Beeinträchtigungen führt;

2. von dem Baum Gefahren für Personen oder für 
Sachen von bedeutendem Wert ausgehen und die 
Gefahren nicht auf andere Weise mit zumutbarem 
Aufwand beseitigt werden können;

§ 7 Genehmigung, Ersatzpflanzung, Ausgleichszahlung



3. Bäume im Interesse der Erhaltung und Förderung des 
übrigen Baumbestandes entfernt werden müssen;
4. ein nach sonstigen öffentlich-rechtlichen Vorschriften 
zulässiges Vorhaben sonst nicht oder nur unter 
unzumutbaren Beschränkungen verwirklicht werden kann;

5. aufgrund von Bäumen die Errichtung und effektive 
Nutzung von Anlagen zur regenerativen 
Energiegewinnung nicht möglich ist.

entfällt Klimaschutz und Pflanzen sind gleichwertige 
Schutzgüter im Sinne von Artikel 20a GG, daher 
sollte keinem der beiden pauschal der Vorrang 
eingeräumt werden

6. es sich um Waldkiefern handelt und als Ersatz 
Laubbäume gepflanzt werden.

5. es sich um Waldkiefern handelt und als Ersatz 
Laubbäume gepflanzt werden.

redaktionelle Änderung

§ 29 des Brandenburgischen 
Naturschutzausführungsgesetzes und § 67 des 
Bundesnaturschutzgesetzes bleiben unberührt.
(3) Die Genehmigung ist auf zwei Jahre zu befristen. (4) Die Genehmigung ist auf zwei Jahre zu befristen. redaktionelle Änderung
(4) Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen; sie kann 
mit Nebenbestimmungen versehen werden.

(5) Die Genehmigung ist schriftlich zu erteilen; sie kann 
mit Nebenbestimmungen versehen werden.

redaktionelle Änderung

(5) Mit der Genehmigung zur Beseitigung von 
geschützten Gehölzen soll dem Antragsteller auferlegt 
werden, als Ersatz Bäume in bestimmter Anzahl, Art und 
Größe auf seine Kosten zu pflanzen und zu erhalten; dies 
gilt nicht für abgestorbene Bäume. Die Pflanzung ist auf 
dem Grundstück vorzunehmen, auf dem die Bäume 
beseitigt wurden. Im Einzelfall kann die Ersatzpflanzung 
auf einem anderen Grundstück im Geltungsbereich dieser 
Satzung durchgeführt werden.

(6) Mit der Genehmigung zur Beseitigung von 
geschützten Gehölzen soll dem Antragsteller auferlegt 
werden, als Ersatz Bäume in bestimmter Anzahl, Art und 
Größe auf seine Kosten zu pflanzen und zu erhalten; dies 
gilt nicht für abgestorbene Bäume. Die Pflanzung ist auf 
dem Grundstück vorzunehmen, auf dem die Bäume 
beseitigt wurden. Im Einzelfall kann die Ersatzpflanzung 
auf einem anderen Grundstück im Geltungsbereich dieser 
Satzung durchgeführt werden.

redaktionelle Änderung

(6) Die Bemessung der Auflage zur Ersatzpflanzung 
richtet sich unter Berücksichtigung des Schutzzweckes 
nach dem Wert des zu beseitigenden Baumbestandes. 
Der Wert eines geschützten Baumes und die daraus 
resultierenden und erforderlichen Ersatzpflanzungen, 
ergeben sich aus den in der Anlage 1 zu dieser Satzung 
definierten Kriterien und Bestimmungen. Unzumutbare 
Härten bei historisch bedingten verwilderten 
Grundstücken sind zu berücksichtigen.

(7) Die Bemessung der Auflage zur Ersatzpflanzung 
richtet sich unter Berücksichtigung des Schutzzweckes 
nach dem Wert des zu beseitigenden Baumbestandes. 
Der Wert eines geschützten Baumes und die daraus 
resultierenden und erforderlichen Ersatzpflanzungen, 
ergeben sich aus den in der Anlage 1 zu dieser Satzung 
definierten Kriterien und Bestimmungen. Unzumutbare 
Härten bei historisch bedingten verwilderten 
Grundstücken sind zu berücksichtigen.

redaktionelle Änderung



(7) Ist die Ersatzpflanzung ganz oder teilweise unmöglich, 
so ist eine Ausgleichszahlung zu leisten. Die Höhe der 
Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem Wert des 
Baumes oder anderen geschützten 
Landschaftsbestandteilen mit dem ansonsten die 
Ersatzpflanzung erfolgen müsste. Die genaue Höhe ergibt 
sich aus den in der Anlage 1 aufgeführten Kriterien und 
den ersparten Pflanz- und Pflegekosten.

(8) Ist die Ersatzpflanzung ganz oder teilweise unmöglich, 
so ist eine Ausgleichszahlung zu leisten. Die Höhe der 
Ausgleichszahlung bemisst sich nach dem Wert des 
Baumes oder anderen geschützten 
Landschaftsbestandteilen mit dem ansonsten die 
Ersatzpflanzung erfolgen müsste. Die genaue Höhe ergibt 
sich aus den in der Anlage 1 aufgeführten Kriterien und 
den ersparten Pflanz- und Pflegekosten.

redaktionelle Änderung

(8) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn Maßnahmen im 
Sinne des § 4 Abs. 1 ohne die nach Absatz 1 
erforderliche Genehmigung durchgeführt worden sind.

(9) Absatz 5 gilt entsprechend, wenn Maßnahmen im 
Sinne des § 4 Abs. 1 ohne die nach Absatz 1 
erforderliche Genehmigung durchgeführt worden sind.

redaktionelle Änderung

(9) Die Erfüllung der Verpflichtungen nach Absätzen 5 bis 
7 geht auf den Rechtsnachfolger des 
Grundstückseigentümers oder Nutzungsberechtigten 
über.

(10) Die Erfüllung der Verpflichtungen nach Absätzen 5 
bis 7 geht auf den Rechtsnachfolger des 
Grundstückseigentümers oder Nutzungsberechtigten 
über.

redaktionelle Änderung

(1) Wird für ein Grundstück im Geltungsbereich dieser 
Satzung eine Baugenehmigung beantragt, so ist der 
Antrag auf Maßnahmen im Baumbestand bei der 
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow einzureichen. Dem 
Antrag ist ein amtlicher Lageplan beizufügen, in dem die 
auf dem Grundstück geschützten Gehölze mit Standort, 
Baumart, Stammumfang und Kronendurchmesser, sowie 
die geplanten baulichen Anlagen eingetragen sind.

(2) Die Genehmigung zur Fällung von Bäumen in den 
Fällen des Absatzes 1 ist nur mit der entsprechenden 
Baugenehmigung gültig.
(3) Soll auf einem Grundstück im Geltungsbereich dieser 
Satzung die Errichtung eines genehmigungsfreien 
Vorhabens gem. Brandenburgischer Bauordnung 
(BbgBO) in der jeweils geltenden Fassung realisiert 
werden, so ist ein Antrag auf Maßnahmen im 
Baumbestand bei der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
einzureichen. Dem Antrag ist ein Lageplan beizufügen, in 
welchem mindestens die Abmessungen des Baukörpers, 
die Standorte und Stammumfänge der Bäume dargestellt 
sind.

§ 8 Baumschutz bei Bauvorhaben



(4) In den Fällen des Absatzes 3 ist die Genehmigung zur 
Fällung von Bäumen an die Bedingung geknüpft, dass 
das mit ihr im Zusammenhang stehende Vorhaben 
innerhalb von einem Jahr nach der Baumfällung realisiert 
wird. Der Zeitpunkt der Fällung ist bei der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow anzuzeigen.

(5) Maßnahmen zur alternativen Energiegewinnung 
(z.B. Flächenkollektoren zur Erdwärmegewinnung 
oder Solaranlagen usw.), Medienerschließungen 
sowie Rundfunk- und Fernsehempfänger sind so zu 
planen und auszuführen, dass der vorhandene 
geschützte Baumbestand erhalten wird.

Hervorhebung der Schüzwürdigkeit des 
Baumbestandes

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 39 Abs. 2 Nr. 2 des 
Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes 
und § 69 Abs. 3 Nr. 13 des Bundesnaturschutzgesetzes 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. Bäume entgegen den Verboten des § 4 Abs. 1 und 2 
ohne die erforderliche Genehmigung oder Befreiung nach 
§ 67 des Bundesnaturschutzgesetzes beseitigt, 
beschädigt, in ihrem Aufbau wesentlich verändert oder 
durch andere Maßnahmen nachhaltig beeinträchtigt;

2. die in § 5 Abs. 2 vorgeschriebene Mitteilung an die 
zuständige Behörde unterlässt;

2. die in § 5 Abs. 1 und 2 vorgeschriebene Mitteilung an 
die zuständige Behörde unterlässt;

Notwendig aufgrund Änderung § 5

3. entgegen § 5 Abs. 2 den gefällten Baum oder die 
entfernten Teile nicht mindestens zehn Tage nach der 
schriftlichen Mitteilung zur Kontrolle bereithält
4. der Auflage nach einer Ersatzpflanzung nach § 7 Abs. 
5 und 6 gar nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht 
oder der Ausgleichszahlung nicht nachkommt.

4. der Auflage nach einer Ersatzpflanzung nach § 7 Abs. 
6 und 7 gar nicht, nicht vollständig oder nicht fristgerecht 
oder der Ausgleichszahlung nicht nachkommt.

redaktionelle Änderung

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit 
einer Geldbuße bis zu 10.000 (in Worten: zehntausend) 
Euro, in den Fällen der Nummer 1 bis zu 50.000 (in 
Worten: fünfzigtausend) Euro geahndet werden.

§ 9 Ordnungswidrigkeiten



(1) Diese Satzung mit ihren Anlagen 1, 2, 3 und 4 tritt am 
Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(1) Diese Satzung mit ihren Anlagen 1, 2, 3, 4 und 5 tritt 
am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

redaktionelle Änderung

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung, tritt die 
Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz 
von Bäumen vom 28.03.2019 außer Kraft.

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Satzung, tritt die 
Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz 
von Bäumen vom 27.02.2020 außer Kraft.

redaktionelle Änderung

Anlage 1 zu § 7 der Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen (Baumschutzsatzung)

Ersatzpflanzungen

Die Bemessung der Auflage zur Ersatzpflanzung richtet 
sich unter Berücksichtigung des Schutzzweckes in § 1 
nach dem Wert des zu beseitigenden Baumbestandes. 
Der Wert eines geschützten Baumes ergibt sich aus dem 
Stammumfang, der Baumart, dem Habitus und der 
Vitalität.

Für einen gefällten Baum ist pro 30 cm Stammumfang 
maximal ein Ersatzbaum als Auflage zu pflanzen.

Beträgt der Stammumfang bis zu 120 cm, ist ein 
Ersatzbaum als Auflage zu pflanzen. Beträgt der 
Stammumfang mehr als 120 cm, ist für jede weiteren 
angefangenen 60 cm Stammumfang ein zusätzlicher 
Baum zu pflanzen. In Abhängigkeit von der Vitalität 
und der Stand- bzw. Bruchsicherheit des zu 
entfernenden Baumes kann die Anzahl der 
Ersatzpflanzungen reduziert werden. Es ist jedoch 
mindestens 1 Ersatzbaum zu pflanzen.

 Bisher abhängig von Vitalitätsstufe:
1 (sehr vital): pro volle 30 cm StU = 1 Ersatzbaum;
2 (gute – mittlere Vitalität): pro volle 60 cm StU = 1 
Ersatzbaum;
3 (schlechte Vitalität): < 180 cm StU = 1 
Ersatzbaum, > 180 cm StU = 2 Ersatzbäume. 
Vitalität 1 aber meist nur bei Jungbäumen, die  noch 
keine hohe ökologische Bedeutung haben. Abzüge 
bisher nur abhängig von Vitalität und nicht von 
Verkehrssicherheit.

Bei mehrstämmigen Bäumen (Austriebe aus dem 
Erdreich) wird der Stammumfang des Stammes mit dem 
größten Umfang als Bemessungsgrundlage für die 
Ersatzpflanzungen verwendet.

Als Ersatz werden Bäume nach den Qualitätsstandards 
des Bundes Deutscher Baumschulen (BdB) in 
nachfolgender Ausgangs-/Mindestqualität 
vorgeschrieben: 

§ 10 In-Kraft-Treten



für Laubbäume: standortgerechte Laubbäume der Anlage 
3 mittlerer Baumschulqualität, mit einem Stammumfang 
von 10-12 cm 

für Laubbäume und Ginkgos: standortgerechte 
Laubbäume der Anlage 3 mittlerer Baumschulqualität, mit 
einem Stammumfang von 10-12 cm 

Klarstellung

für Waldkiefern: standortgerechte Laubbäume der Anlage 
3 mittlerer Baumschulqualität, mit einem Stammumfang 
von 10-12 cm oder Waldkiefern mittlerer 
Baumschulqualität, mit einer Höhe von 125-150 cm, 3x 
verpflanzt, mit Ballen

für Waldkiefern bzw. Eiben: standortgerechte 
Laubbäume der Anlage 3 mittlerer Baumschulqualität, mit 
einem Stammumfang von 10-12 cm oder Waldkiefern 
bzw. Eiben mittlerer Baumschulqualität, mit einer Höhe 
von 125-150 cm, 3x verpflanzt, mit Ballen

Klarstellung

Es können auch standortgerechte Bäume in geringer 
Anzahl, jedoch mit größerem Umfang (Laubbäume) bzw. 
Höhe (Nadelbäume) als Ersatz gepflanzt werden.
Vorhandener standortgerechter Jungwuchs (Bäume) 
kann als Ersatzpflanzung gewertet werden.
In Ausnahmefällen kommen als Ersatzpflanzung auch 
neu angelegte Hecken aus Arten der Anlagen 3 oder 4 in 
Betracht. Dabei sollen die Hecken folgende 
Mindestabmessungen haben:

In Ausnahmefällen kommen als Ersatzpflanzung auch 
neu angelegte Hecken aus Arten der Anlagen 3 oder 4 
oder bodengebundene Fassadenbegrünungen aus 
Arten der Anlage 5 in Betracht. Pro Ersatzeinheit sind 
dabei folgende Mindestabmessungen einzuhalten:

Länge: mind. 5 Meter
Breite: mind. 0,5 Meter
Höhe: mind. 1 Meter (zukünftige, dauerhafte Wuchshöhe) - Fassadenbegrünungen: mind. 15 m² (zukünftige 

begrünte Fläche)
Ein Ausnahmefall liegt in der Regel nur vor, wenn die 
Anpflanzung von Bäumen auf Grund der 
Grundstücksgröße und bereits vorhandener geschützter 
Bäume nicht zumutbar ist.

Ein Ausnahmefall liegt in der Regel nur vor, wenn die 
Anpflanzung von Bäumen auf Grund der 
Grundstücksgröße und bereits vorhandener geschützter 
Bäume nicht zumutbar ist.

Ist die Ersatzpflanzung bis zum Beginn der dritten 
Vegetationsperiode nicht angewachsen, ist die 
Ersatzpflanzung zu wiederholen.
Die Ersatzpflanzung ist innerhalb der in der 
Fällgenehmigung gesetzten Frist zu realisieren. Die 
erfolgte Ersatzpflanzung ist der Gemeindeverwaltung 
Blankenfelde-Mahlow schriftlich anzuzeigen.

Fassadenbegrünungen verbessern das Mikroklima 
und bieten Lebensraum für Vögel und Insekten. 
Einheimische Pflanzenarten sind zu bezorzugen, da 
diese besser auf die Bedürfnisse der hiesigen Fauna 
abgestimmt sind.

- Hecken: 5 Meter lang, mind. 0,5 Meter breit, mind. 1 
Meter hoch (zukünftige, dauerhafte Wuchshöhe)



Begriffsbestimmung

> unverändert

Liste der Baumarten für Ersatzpflanzungen

> unverändert

Liste der Straucharten für Ersatzpflanzungen als Hecke

> unverändert

NEU:

Liste der Pflanzenarten für Fassadenbegrünungen

wissenschaftlicher Name deutscher Name Rankhilfe nötig
Clematis vitalba Gemeine Waldrebe x
Hedera helix Efeu
Lonicera periclymenum Wald-Geißblatt x
Rosa canina Hundsrose x
Rubus fruticosus Brombeere x
Vitis vinifera Weinrebe x

Anlage 5 zur Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen

Anlage 4 zur Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen

Anlage 3 zur Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen (Baumschutzsatzung)

Anlage 2 zur Satzung der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow zum Schutz von Bäumen (Baumschutzsatzung)
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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow     BSV-Nr.: GV 18/2025 
Gemeindevertretung       
         Erstellungsdatum: 15.04.2025  
         Fachamt: Gemeindeplanungsamt 
 
 

- öffentliche - 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
für die Gemeindevertretung  

 

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
 
 

 

TOP 
 

 

Antrag auf Anordnung eines Tempo-30-Bereiches in der Diedersdorfer 
Straße im Ortsteil Mahlow 
 

 
Beratungsfolge 
 

Datum Gremium Ergebnis 
 

13.05.2025 Ausschuss für Gemeindeentwicklung, 
Umwelt- und Klimaschutz 

zur Empfehlung 

14.05.2025 Ortsbeirat Mahlow der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Anhörung 

22.05.2025 Gemeindevertretung der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Beschlussfassung 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
 

Die Gemeindevertretung beschließt die Verwaltung zu beauftragen, für die auszubauende 
Diedersdorfer Straße einen Antrag auf Tempo 30 beim Straßenverkehrsamt zu stellen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 
Kostenträger:  5737500 Kostenträgerbezeichnung:  Infrastrukturelle Dienstleistungen 
Kostenstelle:  00163  Kostenstellenbezeichnung: Infrastrukturelle Dienstleistungen 
Investitionsnummer:   Investitionsbezeichnung: 
 

Haushaltsjahr: 2024 2025 2026 2027 
 

Auszahlungen/Aufwendungen:   800 €  

Einzahlungen/Erträge:     

Abschreibung:     

Folgekosten:     

 
Begründung 
 
 

Tempo-30-Anträge werden vom Straßenverkehrsamt grundsätzlich nur nach Beschluss durch 
die Gemeindevertretung bearbeitet.  
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Die auszubauende Diedersdorfer Straße wird nur dem Anliegerverkehr zum künftigen Hotel 
sowie dem Wertstoffhof dienen. Daher ist für ihre Verkehrsbedeutung eine 
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h angemessen. Dies wurde auch vom Investor bei der 
Straßenplanung berücksichtigt und erfüllt mit geringeren Lärm- und Abgasemissionen sowie 
erhöhter Verkehrssicherheit weitere Zwecke. 
Die geringe Länge des Straßenabschnitts von lediglich 415m (Teltower Straße bis inkl. Einfahrt 
Wertstoffhof) unterstreicht diesen Ansatz. 
 
 
 
Mitzeichnungen 
 

Hauptamt    

    
Kämmerei    

    
    Kommunalservice    

    
Gemeindeplanungsamt    

   Bürgermeister 

 
Anlagen 
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Gemeinde Blankenfelde-Mahlow     BSV-Nr.: GV 21/2025 
Gemeindevertretung       
         Erstellungsdatum: 12.05.2025  
         Fachamt: Hauptamt 
 
 

- öffentliche - 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
für die Gemeindevertretung  

 

der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow 
 
 

 

TOP 
 

 

Erste Änderung der Vereinsförderrichtlinie - Kultur und Soziales 
 

 
Beratungsfolge 
 

Datum Gremium Ergebnis 
 

26.06.2025 Gemeindevertretung der Gemeinde 
Blankenfelde-Mahlow 

zur Beschlussfassung 

 

 
Beschlussvorschlag 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage zur Beschlussvorlage enthaltene 
1. Richtlinie zur Änderung der Richtlinie für die Förderung kultureller und sozialer Vereine in der 
Gemeinde Blankenfelde-Mahlow vom 27.11.2014. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen: keine 
 
Begründung 
Die Richtlinie zur Förderung kultureller und sozialer Vereine in der Gemeinde stammt aus dem 
November 2014. Bereits in dieser Richtlinie ist § 3 (1) (b) festgelegt, dass Maßnahmen und 
sonstige Veranstaltungen, die nach der Richtlinie gefördert werden, der Förderung der örtlichen 
Gemeinschaft dienen sollen. Die Förderung soll nach dem Willen der Gemeindevertretung daher 
vornehmlich für Maßnahmen erfolgen, die in der Gemeinde Blankenfelde-Mahlow stattfinden.  
In den vergangenen Jahren wurden immer wieder Anträge gestellt, die sich auf Busreisen 
bezogen, die an Orte außerhalb der Gemeinde führten. Da diese Maßnahmen die Förderung der 
örtlichen Gemeinschaft nicht in dem Maße erzielen, wie Veranstaltungen oder Maßnahmen 
innerhalb der Gemeinde, wurden diese Anträge in der Regel abgelehnt. Mit der Änderung der 
Richtlinie soll nun deutlicher klargestellt werden, dass Busreisen nicht gefördert werden sollen. Der 
Ausschuss für Soziales und Kultur hat zur Klarstellung der Förderwürdigkeit den vorgeschlagenen 
Einschub empfohlen.  
 
Mitzeichnungen 
 

Hauptamt    

       Bürgermeister 

Anlagen 
 
Entwurf der Richtlinie zur Änderung der Vereinsförderrichtlinie 

 Änderung der Richtlinie zur Vereinsförderung 
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